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Das Grundprinzip, das uns in unserer Arbeit leitet, hat der große Tierschutzpionier Albert 
Schweitzer formuliert: »Nicht Erbarmen, sondern Gerechtigkeit sind wir den Tieren schuldig.« 
Tiergerechtigkeit, das ist mehr als die Abwesenheit von Schmerzen, Leiden und Schäden. Tier-
gerechtigkeit zielt auf Tierwohl und meint Wohlbefinden, das im Respekt vor unseren Mitge-
schöpfen als empfindsame Lebewesen gründet.

Mit dem Sächsischen Tierschutzbericht 2017 informiere ich Sie über Themen, Entwicklung und 
Schwerpunkte der Tierschutz-Arbeit im Land. Im Berichtszeitraum vom Sommer 2014 bis 2017 
haben sich wesentliche Veränderungen und Entwicklungen angekündigt, in deren Zentrum vor 
allem die Nutztierhaltung steht. Wenn Schweine wühlen, Hühner picken und Rinder sich bewegen 
können, dann ist das tierartgerecht, weil sie wesentliche Verhaltens weisen ausüben dürfen.

Den Tieren soll es besser gehen, das ist unser Ziel, messbare Verbesserungen zu erreichen, unsere 
Aufgabe. Es gibt eindeutige Indikatoren, die zeigen, ob sich ein Tier wohl fühlt: Ist beim Schwein 
der Ringelschwanz intakt und geringelt, geht es dem Tier gut. Wird das Tier so gehalten, dass 
auf das Schwanzkupieren verzichtet werden kann, ist das der Beginn eines Paradigmenwechsels. 
Er folgt der Maxime, dass die Haltung den Bedürfnissen der Tiere angepasst wird. Dieser Grund-
satz ist unser Leitmotiv. Deshalb wollen wir, dass auch Rinder künftig wieder Horn tragen und 
Legehennen mit intakten Schnabelspitzen picken.

Tierwohl hat viele Facetten. Es drückt sich in tiergerechter Haltung, die solche nicht-kurativen 
Eingriffe aufgibt, ebenso aus, wie in tierschutzkonformen Transporten und fachgerechter 
Schlachtung und Tötung. Um das Tierwohl kontinuierlich zu verbessern und zugleich die wirt-
schaftliche Machbarkeit nicht aus den Augen zu verlieren, arbeiten wir am »Stall der Zukunft«. 

Vorbilder gibt es bereits, wie der diesjährige Preisträger der Sächsischen Tierschutzmedaille 
Bernhard Steinert mit seinem Biohof in Cunnersdorf zeigt, wo seine Milchrinder Hörner tragen 
dürfen, auf der Weide stehen und deshalb gesunde Klauen und Gelenke haben. Ein Pionier, 
dessen respektvoller Umgang mit seinen Tieren deutlich macht, dass Tierschutz dann Wirklichkeit 
werden kann, wenn man das Tierwohl ernst nimmt. 

Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) bekennt sich zum 
Staatsziel Tierschutz, dies ist Gegenstand der Koalitionsvereinbarung wie auch die dort festge-
haltene stärkere Unterstützung der Arbeit der Tierschutzvereine und der Tierheime, die das SMS 
durch Aufstocken der Fördermittel umgesetzt hat.

Um das Ziel einer am Tierwohl ausgerichteten Tierhaltung zu realisieren, leiten uns folgende 
Positionen:

Fortschritte im Tierschutz können nur im Dialog mit allen Beteiligten erzielt werden. Es gilt zu 
erarbeiten, welche Veränderungen erforderlich und umsetzbar sind. Regelungen dürfen nicht 
dazu führen, dass die Tierproduktion ins Ausland abwandert, wo die Bedingungen für Tiere 
deutlich schlechter sind. Die Bestandsgröße ist nicht gleichbedeutend mit Tierschutzdefiziten. 
Andere Faktoren wie Managementqualität haben einen größeren Einfluss auf das Tierwohl. 
Allerdings können bestimmte Bestandgrößen aus logistischen und infrastrukturellen Gründen 
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zu Veränderungen der Systeme führen, für die Lösungen gefunden werden müssen, um auch 
dort beispielsweise den Weidegang von Kühen zu ermöglichen. Ebenso wie der Bund setzt 
Sachsen vorwiegend auf freiwillige Vereinbarungen. Weniger direktive Erlasse, mehr prozess-
orientierte Teamarbeit mit den Beteiligten und ein intensiver Austausch mit den anderen Ländern.

Ziel ist, das Fachwissen der sächsischen Behörden und die Erfahrungen anderer Länder in die 
Entscheidungen mit einzubeziehen und so Lösungen zu entwickeln, die von den Vollzugsbehörden 
vor Ort mitgetragen werden. Ein Beispiel für diesen sächsischen Dialog ist die Kastenstandhal-
tung: Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg musste die Bewegungsfrei-
heit von Sauen verbessert werden, weil eine Haltung der Sauen in Kasten ständen Verletzungen 
des Bewegungsapparates, Gesäugeverletzungen oder auch Erkrankungen des Atmungs- und 
Verdauungsapparates begünstigen kann.

Unsere Realisierung für Sachsen: Konkrete Analyse der 74 Betriebe, die Sauen zu Erwerbszwecken 
halten, Dialog mit den Betrieben, welche Investitionen, welche Zweckbindungsfristen erforderlich 
sind; Mitarbeit des SMS in einer länderoffenen Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), um wirtschaftlich tragfähige und tierge-
rechte Lösungen für die Sauenhaltung im Deckzentrum zu erarbeiten.

Auch künftig wird das Tierwohl der Nutztiere im Zentrum der Tierschutzarbeit stehen. Die im 
Sommer 2017 veröffentlichte Nutztierhaltungsstrategie der Bundesregierung setzt auf eine 
zukunftsfähige Haltung. Dazu gehören neben verbesserten Bedingungen in den Ställen, ver-
stärkte Forschung, zielgerichtete Förderung sowie Vereinbarungen mit der Wirtschaft. Milch 
von glücklichen Kühen setzt gesunde und artgerecht gehaltene Rinder voraus.

Dass der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Tierschutz eng miteinander zusammen-
hängen, wird im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung deutlich. Raschen Biosicherheitsmaß-
nahmen, wie der Stallpflicht für Geflügel, war es zu verdanken, dass sich die Vogelgrippe im 
Herbst und Winter 2016/2017 nicht weiter ausbreitete. 

Tierschutz nimmt in der Gesellschaft heute einen hohen Stellenwert ein. Ohne den aktiven Ein-
satz zahlreicher Tierschützer, die sich häufig ehrenamtlich für ihre Mitgeschöpfe engagieren, 
ohne innovative Landwirte, die trotz wirtschaftlichen Drucks erfindungsreich neue Wege gehen 
und ohne Wissenschaftler, die ihre Kompetenz zur Erforschung innovativer Methoden einsetzen, 
wäre Tierschutz kaum möglich. Für dieses Engagement danke ich Ihnen ganz herzlich.

Ihre 
 
 
 
 
 
 
Barbara Klepsch 
Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz
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Tierschutz ist keine Modewelle, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft stehen in der Pflicht, Verantwortung für die Tiere zu übernehmen, gewissenhaft zu 
tragen und nachhaltige Verbesserungen voranzubringen sowie den Tierschutz auf eine breite 
Basis zu stellen. Eine anspruchsvolle Herausforderung, denn das Verhältnis zwischen Menschen 
und Tieren ist ambivalent: Essen, forschen, streicheln – in der landwirtschaftlichen Nutztierhal-
tung wird Fleisch produziert, in der Forschung Versuchstiere für wissenschaftliche Erkenntnisse 
verwendet, Haustiere, teilweise in quasi-partnerschaft lichem Kontakt liebevoll umsorgt. Ganz 
wesentlich sind also die Antworten auf die Fragen: Wie definieren wir unsere Beziehung zum 
Tier? Welches Mensch-Tier-Verhältnis wollen wir?

Ursprünglich auf den rein wirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet, wandelte sich der Tierschutz-
gedanke im Lauf der Geschichte und erhielt eine ethische Komponente. In modernen Gesell-
schaften genießt der Schutz von Tieren mittlerweile einen hohen Stellenwert. Ein Anliegen, das 
eine lange Geschichte hat: Bereits im Codex Hammurabi (um 1700 vor Chr.) existieren Bestim-
mungen, die den Umgang mit Tieren regeln, allerdings in erster Linie im Interesse des Eigentümers. 

Das ändert sich erst im 19. Jahrhundert mit der Einschätzung von Tieren als empfindsame Lebe-
wesen, die von nun an den Tierschutz prägt. Aus der biologischen Ähnlichkeit von Menschen 
und Tieren als leidensfähige Wesen leitete der Philosoph Arthur Schopenhauer die Verantwor-
tung ab, tierisches Leid zu vermeiden. Weiterentwickelt von Albert Schweitzer mit seiner Ethik 
von der »Ehrfurcht vor dem Leben« sind demnach alle Tiere als Mitgeschöpfe um ihrer selbst 
willen schützenswert. Leben darf nur dort vernichtet werden, wo es unbedingt nötig ist, wobei 
jedes Vergehen gerechtfertigt werden muss.

Aus diesem Gedanken entstanden zwei zentrale Grundsätze des modernen Tierschutzes. Die 
Verpflichtung, das Wohl des Tieres zu schützen und die Verantwortung, ihm Leid und Schmer-
zen zu ersparen sowie grundsätzlich, Tiere nicht ohne vernünftigen Grund zu töten1. Diese 
Prinzipien haben seit 2002 verfassungsrechtlichen Rang und spiegeln sich im deutschen Tier-
schutzgesetz wider, wo es in § 1 Satz 2 heißt: »Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen 
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.« Seit 15 Jahren als Staatsziel im Grundgesetz 
verankert, wird damit die verfassungsrechtlich kodifizierte Wertentscheidung für Tierschutz 
deutlich. 

In jüngster Zeit taucht in der Debatte über das Mensch-Tier-Verhältnis ein neuer Aspekt auf: 
die Würde der Tiere. Allein die Vermeidung von Leid, Schmerz, Schaden, Angst und Stress als 
zentrale Kriterien scheinen nicht mehr auszureichen, vielmehr rückt die Rolle des Menschen in 
den Vordergrund. Ausgangspunkt des Tierschutzes ist nicht das Tier, sondern der Mensch in 
seiner Humanität und Gerechtigkeit, der verantwortlich ist und Bedürfnisse sowie Integrität 
des Tieres ernst nimmt, das nicht auf seinen Nutzen für den Menschen reduziert wird. Was 
nicht heißt, dass alle Lebewesen gleich behandelt werden sollen. Anders als das absolute Ver-
ständnis von Menschenwürde ist die Würde des Tieres offen für eine Güterabwägung. In der 
Schweiz ist dieser Gedanke von der »Würde der Kreatur« in die Bundesverfassung aufgenom-
men und inzwischen im Tierschutzgesetz verankert.2

1  Tierethik und Tierwohl
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1.1  Paradigmenwechsel

Tierschutz beschäftigt die Gesellschaft. Das 
ist nicht nur an der Präsenz des Themas in 
den Medien abzulesen. Proteste gegen inten-
sive Formen der Nutztierhaltung oder gegen 
Neubauten von großen Ställen, der zuneh-
mende Trend sich vegetarisch oder vegan zu 
ernähren, demonstrieren vor allem in der Nutz-
tierhaltung ein Auseinanderklaffen gesell-
schaftlicher Vorstellungen und der Entwick-
lung in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. 
Einer Studie der Universität Göttingen zufolge 
steht ein immer größerer Teil der Bevölkerung 
intensiven Formen der Nutztierhaltung skep-
tisch gegenüber.3 Nicht unwesentlich trägt dazu 
das ausgeprägte Medieninteresse bei, beispiels-
weise zahlreiche Fernsehdokumentationen.4

Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik 
bewertet die »derzeitigen Haltungsbedingun-
gen eines Großteils der Nutztiere als nicht 
zukunftsfähig«5 und fordert »eine neue Kultur 
des Fleischkonsums und der Fleischprodukti-
on«6. Um Akzeptanz in der Gesellschaft her-
zustellen, sei ein intensiver Diskurs zwischen 
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft über Tierhaltung und -schlachtung nötig, 

denn auch die Landwirte benötigen Sicher-
heit für ihre Investitionsentscheidungen.

Eine Haltung, die die arteigenen Verhaltens-
weisen der Tiere berücksichtigt, ist demnach 
gefragt. Nicht nur Leid vermeiden, sondern 
Wohlbefinden schaffen, lautet die Herausfor-
derung. Lag der Fokus zunächst auf manage-
mentbezogenen Kriterien, beispielsweise, wie 
viel Platz ein Tier zur Verfügung hat, geht es 
nun immer mehr um das Tierwohl, wodurch 
Tiergesundheit und -verhalten in den Blick 
rücken.7 Tiere sollen nicht an die Haltungsbe-
dingungen angepasst werden, sondern die 
Haltungsbedingungen an die Tiere, lautet das 
neue Credo. Zu dieser Vorgabe passt der Ver-
zicht auf nicht-kurative Eingriffe, wie beispiels-
weise bei Ferkeln den Ringelschwanz nicht 
routinemäßig zu kupieren oder bei Legehen-
nen auf das Kürzen des Schnabels zu verzich-
ten, auch wenn das die Haltung komplizierter 
macht.

Wohlbefinden ist naturgemäß schwieriger zu 
messen, als die Fläche, die ein Tier in seinem 
Stall zur Verfügung hat. Deshalb gelten spe-

zielle Indikatoren, die so genannten »fünf 
Freiheiten« als Gradmesser. Dazu gehören: 
körperliche Unversehrtheit, Angst- und Stress-
freiheit, Verfügbarkeit von Futter und Wasser, 
keine haltungsbedingten Beschwerden und die 
Möglichkeit zu tiergerechtem Verhalten. Für 
Verbraucher sind dies wichtige Kriterien für 
die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse und für Tierhalter eine Orientierungs-
hilfe. Allerdings sind solche Fortschritte in 
der Tierhaltung mit deutlich höheren Produk-
tionskosten verbunden. Mehrkosten, die sich 
mit höheren Preisen auch auf den Verbrau-
cher auswirken. Der wissenschaftliche Beirat für 
Agrarpolitik im BMEL beziffert tierschutzindi-
zierte zusätzliche Kosten in Höhe von drei bis 
fünf Milliarden Euro jährlich8. Die Produktions-
kosten könnten demnach um 13 bis 23 Pro-
zent, die Verbraucherpreise um drei bis sechs 
Prozent steigen. Letztendlich hängen Tierwohl-
aspekte eng damit zusammen, inwiefern sich 
die Bedingungen der Tierproduktion in Kauf-
entscheidungen abbilden. Die Verbraucher ent-
scheiden über Tierschutz auch an der Laden-
theke. Aktuell sind die meisten Konsumenten 
nicht bereit, diese Mehrkosten zu tragen.
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Um den Tierschutzgedanken umzusetzen, sind 
rechtliche Weichenstellungen nötig. Ethische 
Grundsätze, wissenschaftliche Erkenntnisse, 
wirtschaftliche Erfordernisse müssen in Ein-
klang gebracht werden. Dass Konflikte dabei 
vorprogrammiert sind, liegt auf der Hand.

Das Bemühen, den modernen Tierschutzge-
danken in Übereinstimmung zu bringen mit 
rechtlichen Rahmenbedingungen, zeigt sich von 
der Europäischen Union (EU) über den nationa-
len Kontext bis nach Sachsen. Nicht zuletzt in 
einer gemeinsamen Erklärung der Agrarminis-
ter Deutschlands, Dänemarks und der Nieder-
lande ist von einem verbesserungswürdigen 
Tierschutz in der EU die Rede. Die Landwirt-
schaftsminister der drei Länder richteten in 
diesem Zusammenhang im Dezember 2014 
einen Appell an die EU-Kommission die euro-
päische Tierschutzgesetzgebung zu vereinfa-
chen. Am 24. Januar 2017 implementierte die 
Kommission unter anderem auf Anregung 
Deutschlands eine Tierschutzplattform auf 
EU-Ebene. 

Den bestehenden Handlungsbedarf gilt es mit 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
auf verschiedenen politischen Ebenen zu re-
geln. Themen von überregionaler Bedeutung 
behandeln Gremien der EU mit dem Ziel, den 
Mitgliedstaaten Regelungen oder Empfehlun-
gen an die Hand zu geben, die einen europa-
weit geltenden Mindeststandard einführen. 
EU-Verordnungen und -Richtlinien flossen in 
die nationale Gesetzgebung ein. 

Die Sächsische Staatsregierung befasste sich im 
Berichtszeitraum mit zahlreichen Tierschutz-
fragen, wobei es vor allem darum ging, Tier-
schutz-Regelungen durch konsequente Kon-
trollen durchzusetzen und auf Fachebene in 
Bund-Länder-Gremien mitzuarbeiten. Ebenso 
wie der Bund setzte Sachsen dabei vorwiegend 
auf freiwillige Vereinbarungen. Weniger direk-
tive Erlasse, mehr prozessorientierte Teamar-

beit mit den Beteiligten und ein intensiver 
Austausch mit den anderen Ländern war dabei 
die Devise. Ziel für Sachsen war dabei das 
Fachwissen der Behörden vor Ort und die 
Erfahrungen anderer Länder in die Entschei-
dungen mit einzubeziehen und so passge-
naue Lösungen zu kreieren, die von den Voll-
zugsbehörden vor Ort mitgetragen werden. 

Im September 2014 brachte das BMEL die 
Initiative »Eine Frage der Haltung – Neue Wege 
für mehr Tierwohl« auf den Weg. Vertreter aus 
Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebens-
mitteleinzelhandel setzen sich darin gemein-
sam für mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung 
im Sinne einer tiergerechteren und nachhal-
tigeren Fleischerzeugung ein. Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt baut mit 
der Brancheninitiative zwar auf das Prinzip 
der verbindlichen Freiwilligkeit, kündigte aber 
zugleich an, dass die Bundesregierung ge-
setzgeberisch tätig werde, wenn das Freiwil-
ligen-Prinzip nicht greife. Seit Oktober 2014 
unterstützten zahlreiche Interessengruppen 
den vom Minister einberufenen »Kompetenz-
kreis Tierwohl«, berieten und erarbeiteten Emp-
fehlungen, wie die Initiative realisiert werden 
kann. Der Beraterkreis befürwortete unter an-
derem das von Bundeslandwirtschaftsminister 
Christian Schmidt vorgeschlagene staatliche 
Tierschutzlabel für tiergerechte Haltung, das 
den Verbrauchern Orientierung geben könne. 

In Sachsen nehmen an der Brancheninitiative 
»Tierwohl« 13 schweinehaltende Betriebe und 
drei hähnchenhaltende Betriebe teil. Sie müssen 
bestimmte Tierwohlkriterien umsetzen, die, 
von Experten entwickelt, messbar sowie be-
legbar sind und alle über den gesetzlichen 
Standards liegen. Es gibt Grundanforderungen, 
die jeder Tierhalter umsetzen muss und zu-
sätzliche Wahlkriterien, aus denen er die Kri-
terien frei auswählen kann. Aus Sicht der 
sächsischen Staatsregierung ein begrüßens-
wertes Konzept, das rasch Wege eröffnet, um 

auf nicht-kurative Eingriffe, wie das Enthornen 
von Kälbern, das Schnabelkupieren bei Lege-
hennen oder das Kupieren von Ferkel-Ringel-
schwänzen zu verzichten. 

Im März 2015 erregte ein umfangreiches Gut-
achten zur Zukunft der Nutztierhaltung durch 
den Wissenschaftlichen Beirat zur Agrarpolitik 
beim BMEL Aufsehen in der Öffentlichkeit. 
Das Gremium attestierte der Nutztierhaltung 
in Deutschland eine schwindende Akzeptanz 
und legte verschiedene Empfehlungen von 
staatlichen, privatwirtschaftlichen und zivil-
gesellschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten vor, 
um den Tierschutz zu verbessern. 

Auf mehreren Konferenzen diskutierten die 
Agrarminister der Länder verschiedene Aspekte 
des Tierschutzes, wie die Haltung von Sauen 
oder Legehennen. Insbesondere um tierschutz-
konforme Haltungsbedingungen für Nutztiere 
sicherzustellen, wurden länderübergreifende 
Konzepte zur Beratung, Kontrolle und für 
Sanktionen entwickelt. Um die Zusammenar-
beit zwischen Bund und Ländern weiter zu 
intensivieren, konstituierte sich 2015 ein »Ko-
ordinierungsausschuss Tierschutz«, der auf 
Ebene der Staatssekretäre regelmäßig tagte.

Vor 15 Jahren wurde der Tierschutz als Staats-
ziel im Grundgesetz verankert. Seit 2002 be-
steht nun die Herausforderung darin, dieses 
Ziel politisch mit Leben zu füllen. Mit dem 
vorliegenden Tierschutzbericht, der den Zeit-
raum vom Sommer 2014 bis Herbst 2017 
umfasst, informiert die Sächsische Staatsre-
gierung über Entwicklungen und Schwer-
punkte des Tierschutzes im Land. Detaillierte 
Ausführungen zu den einzelnen tierschutz-
rechtlichen Regelungen finden sich geglie-
dert in die Kapitel Tierhaltung, Kontrollen, 
Schlachtung und Tötung, Tierschutzgremien 
und Tierschutz in landwirtschaftlicher Initia-
tive im folgenden Bericht.

1.2  Politische Entwicklungen im Tierschutz
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2  Tierhaltung
2.1  Nutztierhaltung

Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
(TierSchNutztV) regelt die Mindestanforde-
rungen zum Schutz von Nutztieren allgemein 
und legt besondere Haltungsanforderungen 
für Kälber, Masthühner und Schweine fest. 
Außerdem ist die Haltung von Pelztieren und 
Kaninchen geregelt. Die Verordnung soll das 
Tierschutzgesetz für Nutztiere in der Praxis 
ausgestalten. Veränderungen im Sinne des 
Tierschutzes hängen zunächst allerdings immer 
von den Tierhaltern ab, deren Handlungs-
spielraum durch die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen definiert wird. Strengere Vorschrif-
ten im nationalen Recht im Vergleich zum 
EU-Recht ziehen dabei das Risiko der Wettbe-
werbsverzerrungen nach sich und es besteht 
die Gefahr, dass Tierschutzprobleme ins Aus-
land verlagert werden, weil die entsprechenden 
Betriebe abwandern.

Generell ist zu beachten: Eine intensive Form 
der Nutztierhaltung ist in Deutschland die 
Regel. Die meisten der 12,6 Millionen Rinder, 
27 Millionen Schweine und 160 Millionen Hüh-
ner bundesweit leben in Anlagen, die nicht 
den romantischen Vorstellungen von einem 
herkömmlichen traditionellen Bauernhof ent-
sprechen. Zum Stichtag am 3. November 2016 
wurden in Sachsen 492 094 Rinder, 649 760 
Schweine und 69 700 Schafe sowie 5 139 371 
Hühner gehalten. Aus den Kontroll-Tabellen 
für die Nutztierhaltung in Sachsen und den 
anlassbezogenen Stichtagserhebungen ist er-
sichtlich, dass die Zahl der landwirtschaft-
lichen Nutztiere im Land kontinuierlich sinkt. 
Für die Verbraucher ist die Haltung von 
Nutztieren schon seit der Industriellen Revolu-
tion immer »unsichtbarer« geworden. Die 

Ställe haben die Dörfer und Städte verlassen 
und sind immer größer geworden, um dem 
enormen Wettbewerbsdruck des Marktes 
standzuhalten. Zugleich steigen die Ansprü-
che der Gesellschaft im Bezug auf den Schutz 
von Nutztieren. Wege zu einer gesellschaft-
lich akzeptierten Nutztierhaltung zeigte der 
Wissenschaftliche Beirat Agrarpolitik in seinem 
Gutachten vom März 2015 auf, in dem er 
neun Leitlinien formulierte9. Dazu gehört bei-
spielsweise, den Tieren verschiedene Klima-
bereiche oder Bodenbeschaffenheiten sowie 
ausreichend Platz zu bieten oder ein Angebot 
zu artgemäßer Beschäftigung und Körper-
pflege bereitzustellen. Das SMS sieht in dem 
Gutachten, das sich an Bund, Länder, Tierhalter 
und Handel gleichermaßen richtet, eine wich-
tige Arbeitsgrundlage, die neue Denk- und 
Lösungsansätze enthält.

Nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 20 Grund-
gesetz (GG) gilt für den Tierschutz die kon-
kurrierende Gesetzgebung. Prinzipiell ist also 
das Kontrollsystem zur Überwachung des 
Tierschutzes und der Tiergesundheit zwischen 
Bund und Ländern aufgeteilt. Unter Mitwir-
kung der Länder hat der Bund die Gesetzge-
bungskompetenz. Wie die anderen Länder 
auch hat Sachsen die Möglichkeit, den Tier-
schutz im Land zu gestalten, wenn der Bund 
dies nicht schon geregelt hat. Alle Rege-
lungen, die den deutschlandweiten Tierschutz 
betreffen, sind im Tierschutzgesetz (TierSchG) 
des Bundes formuliert. Der Vollzug ist Länder-
sache, wobei die Länder die Behörden be-
stimmen, die für die einzelnen Aufgaben zu-
ständig sind. Im Freistaat Sachsen ist das 
Sächsische Staatsministerium für Soziales 

und Verbraucherschutz als oberste Fachauf-
sichtsbehörde zuständig. Als zweite Ebene 
folgt die Landesdirektion Sachsen (LDS) als 
obere Fachaufsichtsbehörde. Zuständig für 
die Kontrolle vor Ort sind die Lebensmittel-
überwachungs- und Veterinärämter (LÜVÄ). 
Sie sind die unteren Tierschutzbehörden in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten. 

Um tierschutzkonforme Haltungsbedingungen 
für Nutztiere ging es bei allen Konferenzen 
der Agrarminister und der Verbraucherschutz-
minister im Berichtszeitraum. Sie beschlossen 
länderübergreifende Vorschläge, wie die Halter 
beraten und kontrolliert sowie Verstöße ge-
ahndet werden können. Zur Überwachung der 
Tierschutzvorgaben erstellten die Tierschutz-
referenten der Länder Handbücher, die sich 
neben der Nutztierhaltung auch auf die The-
men Transport sowie Schlachten und Töten be-
ziehen (siehe auch Kapitel 3 und 5). Die An-
wendung für Sachsen hat das SMS jeweils mit 
Erlass geregelt. Bei Regelkontrollen überprüft 
die Behörde die betriebseigene Dokumentation, 
die Haltungseinrichtungen, die Versorgung 
und den allgemeinen Pflege- und Gesund-
heitszustand der Tiere. Zusätzlich finden 
auch Kontrollen aus besonderem Anlass statt, 
beispielsweise, wenn die Behörde von einem 
Verdacht auf einen Verstoß gegen das Tier-
schutzrecht erfährt. Parameter für eine Risiko-
analyse machen nicht an Kreis- und Landes-
grenzen Halt. Ergeben sich länderübergreifende 
Fragestellungen, werden Erkenntnisse aus allen 
Verwaltungsebenen und betreffenden Ressorts 
berücksichtigt und wenn notwendig ein ge-
meinsames Vorgehen miteinander abgestimmt.
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über die Kontrollen in Nutztierbetrieben wur-
den im Jahr 2014 in Sachsen insgesamt 276 
schweinehaltende Betriebe kontrolliert, von 
denen 248 ohne Beanstandung waren. Im Fol-
gejahr waren von 305 kontrollierten Schweine- 
Betrieben wiederum der weit überwiegende 
Teil, nämlich 268, ohne Beanstandung. 290 Be-
triebe wurden im Jahr 2016 überprüft, von 
denen 267 keinen Grund zur Kritik boten (siehe 
auch Kapitel 3 sowie Tabellen zu Transport-
kontrollen in Sachsen im Anhang).

Bei denen, die Mängel aufwiesen, wurde be-
anstandet: fehlende Pflege der Tiere, insbe-
sondere der Klauenpflege, zu wenig Platz durch 
Überbelegung oder zu geringe Buchtengröße, 
fehlendes Beschäftigungsmaterial oder be-
täubungsloses Kürzen des Schwanzes von 
Ferkeln, die älter als vier Tage waren, sowie 
fehlende saubere Liegeflächen und unterlas-
senes Abstellen von Mängeln. Nachkontrollen 
sowie erhöhte Kontrollintervalle, Belehrungen 
des Tierhalters über Androhung von Zwangs-
geld bis hin zum Einleiten von Strafverfahren, 
Haltungs- und Betreuungsverbote oder die 
Bestandsauflösung gewährleisten, dass künftig 
derartige Verstöße vermieden oder zumindest 
reduziert werden.

für das Konzept sind zum einen das von der 
Arbeitsgruppe Tierschutz in der Länderarbeits-
gemeinschaft Verbraucherschutz erstellte 
Handbuch »Tierschutzüberwachung in Nutz-
tierhaltungen«, zum anderen die Checklisten 
des QM-Veterinär Sachsen. Das Konzept regelt 
im Einzelnen, wie mit einem vergrößerten 
Kontrollteam, unter Beteiligung der Fachauf-
sichtsbehörde, bei besonderen Anlasskontrol-
len gearbeitet werden soll. Es stellt Vorlagen 
zur Verfügung, mit deren Hilfe Verstöße sys-
tematisch dokumentiert werden können und 
bietet Vorgaben zur Fotodokumentation. Das 
ist notwendig, um gerichtsfeste Dokumen-
tationen der Verstöße in den Betrieben sicher-
zustellen. Seit März 2015 kommt das Inten-
sivkontrollkonzept zum Einsatz.

Generell werden die nutztierhaltenden Be-
triebe jedoch nicht nur kontrolliert und sank-
tioniert, ein Schwerpunkt liegt auch auf der 
Beratung. Dazu laden die Lebensmittelüber-
wachungs- und Veterinärämter zu Gesprä-
chen in ihre Ämter ein und informieren über 
neue Entwicklungen. Außerdem werden regel-
mäßig Gespräche mit den Verbänden geführt 
(siehe dazu ausführlich unter Punkt 2.2.2 
Kastenstände und Gruppenhaltung). Gemäß 
den Berichtspflichten gegenüber der Kom-
mission nach der Entscheidung 2006/778/EG 

Schweine sind neugierige und schlaue Grup-
pentiere. Diesem Umstand soll in der Hal-
tung, durch die Möglichkeit zu artgemäßem 
Bewegungs- und Sozialverhalten, Rechnung 
getragen werden. So sollten Schweine in 
Gruppen gehalten und ihnen ermöglicht wer-
den, ihr Wühl- und Erkundungsverhalten in 
geeigneten Materialien auszuüben. Ein For-
schungsvorhaben des Sächsischen Landes-
amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie (LfULG) beschäftigt sich aktuell mit dem 
Tierwohl in der Schweinehaltung. Am Beispiel 
des Hausschweins geht es darum, ein umfas-
sendes Verständnis für entsprechende Indika-
toren zu entwickeln. Geprüft werden Parame-
ter, mit deren Hilfe die Auswirkung bestimmter 
Haltungsverfahren auf das Tierwohl bewertet 
werden können. Zentrale Bewertungskriterien 
sind, neben der körperlichen Unversehrtheit 
der Schweine, auch ihr Verhalten sowie Ver-
luste und notwendige Behandlungen. 

Im Freistaat Sachsen lebten in 2 584 Betrieben 
653 307 Schweine (Stand: 3. Mai 2016). Unter 
Leitung des SMS hat die Arbeitsgruppe 
 »Kontrollen in großen Schweinebetrieben« ein 
Kontrollkonzept für sächsische Großbetriebe 
erarbeitet. Beteiligt waren daran auch die 
Landes direktion Sachsen und die Lebensmit-
telüberwachungs- und Veterinärämter. Basis 

2.2 Schweine
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2 .2 .1 Schwanzkupieren 

Schweine sollen wieder Ringelschwanz zeigen 
dürfen. Laut § 6 Absatz 1 Tierschutzgesetz ist 
es zwar verboten, Schweinen routinemäßig die 
Schwänze zu kürzen, Ausnahmen sind jedoch 
gestattet, wenn es zum Schutz der Tiere un-
erlässlich ist. Das häufige vorbeugende Ab-
schneiden der Schwänze bei Schweinen steht 
in Deutschland in der Kritik.

Eine Arbeitsgruppe des Instituts für Tierschutz 
und Tierhaltung des Friedrich-Loeffler-Insti-
tuts (FLI) koordinierte gemeinsam mit den Ver-
tretern der Länder und der Landesforschungs-
einrichtungen die Forschung zum Verzicht 
auf das Schwanzkupieren bei Schweinen. Da-
raus entstand das Schwanzbeiß-Interventions- 
Programm (SchwIP).

Am 8. März 2016 hat die EU-Kommission den 
Mitgliedsländern empfohlen, Maßnahmen zur 
Reduzierung des Schwanzbeißens zu ergreifen.10 
Übereinstimmend kommen Experten zu dem 
Schluss, dass die Problematik des Schwanz-
beißens nur zu lösen ist, wenn auch Ferkel-
aufzucht und Mast berücksichtigt werden, denn 
das Schwanzbeißen hat viele Faktoren. Wird 
den Tieren eine tiergerechte Haltungsumge-
bung gewährt, die die Bedürfnisse der Tiere 
berücksichtigt, mit geeignetem Beschäfti-
gungsmaterial und ausreichend Platz, lässt 
sich das Risiko zumindest verringern. 

In Sachsen informiert der Schweinegesund-
heitsdienst der Tierseuchenkasse (TSK) die 
Tierhalter auf seiner Internetseite, wie auf das 
Kupieren der Schwänze verzichtet werden kann. 
Seit 2012 werden mit Hilfe einer Checkliste 

Schweine sind neugierige und schlaue Grup-
pentiere. Diesem Umstand soll in der Hal-
tung, durch die Möglichkeit zu artgemäßem 
Bewegungs- und Sozialverhalten, Rechnung 
getragen werden. So sollten Schweine in 
Gruppen gehalten und ihnen ermöglicht wer-
den, ihr Wühl- und Erkundungsverhalten in 
geeigneten Materialien auszuüben. Ein For-
schungsvorhaben des Sächsischen Landes-
amtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie (LfULG) beschäftigt sich aktuell mit dem 
Tierwohl in der Schweinehaltung. Am Beispiel 
des Hausschweins geht es darum, ein umfas-
sendes Verständnis für entsprechende Indika-
toren zu entwickeln. Geprüft werden Parame-
ter, mit deren Hilfe die Auswirkung bestimmter 
Haltungsverfahren auf das Tierwohl bewertet 
werden können. Zentrale Bewertungskriterien 
sind, neben der körperlichen Unversehrtheit 
der Schweine, auch ihr Verhalten sowie Ver-
luste und notwendige Behandlungen. 

Im Freistaat Sachsen lebten in 2 584 Betrieben 
653 307 Schweine (Stand: 3. Mai 2016). Unter 
Leitung des SMS hat die Arbeitsgruppe 
 »Kontrollen in großen Schweinebetrieben« ein 
Kontrollkonzept für sächsische Großbetriebe 
erarbeitet. Beteiligt waren daran auch die 
Landes direktion Sachsen und die Lebensmit-
telüberwachungs- und Veterinärämter. Basis 

über die Vermeidung von Verhaltensstörungen 
interessierte Tierhalter durch Hinweise ange-
leitet, was sie tun können, um bei den Tieren 
Schwanzbeißen zu vermeiden und auf ein 
routinemäßiges Kupieren zu verzichten.11 Diese 
Checkliste entstand unter Federführung von 
Dr. Eckhard Meyer vom LfULG im Auftrag und 
in Abstimmung sowohl mit dem Staatsminis-
terium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) 
als auch mit dem SMS. Sie soll den Tierhaltern 
helfen, Eigenkontrollen im Betrieb durchzu-
führen, ihr Management zu verbessern und 
ergriffene Maßnahmen zur Optimierung der 
Haltungsbedingungen nachzuweisen. Aufgrund 
der Empfehlung durch die EU-Kommission 
vom 8. März 2016 hat das SMS mit Erlass ge-
regelt, dass die Schweinehalter (Züchter und 
Mäster) die Unerlässlichkeit des Eingriffs an 
Hand dieser Checkliste nachweisen müssen. 
Mittlerweile wird die sächsische Checkliste 
deutschlandweit genutzt.

Die Sächsische Tierseuchenkasse hat zum  
1. Januar 2017, zusammen mit dem SMS, das 
Programm zur Prävention von Schwanzbeißen 
sowie Schwanz- und Ohrrandnekrosen bei 
Schweinen etabliert12. Bei der Arbeit nach die-
sem Programm wird das vom FLI erarbeitete 
Schwanzbeiß-Interventions-Programm ver-
wendet. Dabei werden die Haltungsbedingun-
gen in den teilnehmenden Betrieben analysiert 
und Risikofaktoren herausgefiltert. Individuell 
wird jeder Betrieb beraten, der an dem Pro-
gramm teilnimmt, und es werden praktikable 
Lösungsvorschläge unterbreitet, wie die Schwei-
nehaltung verändert werden kann, damit den 
Tieren ihr Ringelschwanz erhalten bleibt.
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2 .2 .2  Kastenstände und  
Gruppenhaltung 

Zuchtsauen, die besamt werden oder ihre 
Ferkel säugen, werden in der Regel in Kasten-
ständen gehalten, damit sie sich in der Rau-
sche nicht verletzen und die Jungtiere nicht 
erdrücken. Spätestens seit dem Beschluss des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 8. Novem-
ber 2016 zur Kastenstandhaltung von Sauen 
im Deckzentrum ist nun klar: Es gilt, »die Sau 
rauszulassen«. Damit bestätigte das Bundes-
verwaltungsgericht die Rechtsprechung des 
Oberverwaltungsgerichts Magdeburg, das in 
seinem Urteil vom 24. November 2015 die Breite 
von Kastenständen an das Stockmaß der darin 
untergebrachten Sauen geknüpft hatte. Laut 
dem Magdeburger Urteil muss es für ein, in 
einem Kastenstand gehaltenes Schwein möglich 
sein, so liegen zu können, dass die Beine, ohne 
an Hindernisse zu stoßen, ausgestreckt werden 
können.

Die üblichen Kastenstände sind in der Regel zu 
eng und verstoßen damit gegen die Mindest-
bedingungen in § 24 Absatz 4 der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung, weshalb eine Um-
stellung der Haltungssysteme erforderlich ist. 
Denn der Kastenstand gilt nach Ansicht des 
Oberverwaltungsgerichts Magdeburg nur dann 
als breit genug, wenn das Stockmaß der Sau 
erfüllt ist oder daneben ausreichend Platz ist 
und beispielsweise ein Stand frei bleibt. Für 
die Schweinehalter bedeutet das einen er-
heblichen Investitionsbedarf, um die Kasten-
stände an diese Anforderungen anzupassen. 
Zudem bringen sie weniger Sauen unter, was 
zugleich die Zahl der Ferkel reduziert.

Zur Umsetzung des Urteils stellte Sachsen unter 
Leitung des SMS eine interministerielle Arbeits-
gruppe auf, in der Vertreter des Landwirtschafts-
ressorts, des Schweinegesundheitsdienstes, der 
Tierseuchenkasse, der Veterinärämter, der Landes-
direktion Sachsen, Landwirte und Wissenschaft-
ler vertreten sind. Auf einer Fachexkursion des 

Facharbeitskreises Schwein in Dänemark sam-
melte ein Teil der Arbeitsgruppe Anregungen 
aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat.

Da der Bundesverwaltungsgerichtsbeschluss 
alle Länder betrifft, hat die Agrarministerkon-
ferenz eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, in der 
auch Sachsen vertreten ist, eingerichtet. Sie 
erarbeitet aktuell einen Vorschlag zur Ände-
rung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverord-
nung und überlegt, wie wirtschaftlich tragfähige 
sowie tiergerechte bundeseinheitliche Lösun-
gen in der Übergangsphase aussehen können 
und wie der Stall der Zukunft konzipiert sein 
sollte. Vorbilder für einen Ausstieg aus der 
Kastenhaltung könnten Dänemark, die Nieder-
lande, Österreich oder die Schweiz sein.

»Der Stall der Zukunft soll eine weitgehende 
Gruppenhaltung der Sauen auch im Deckzen-
trum ermöglichen und somit die Bewegungs-
freiheit der Sauen verbessern«, bekräftigte die 
Staatministerin für Soziales und Verbraucher-
schutz, Barbara Klepsch, im April 2017 im 
Sächsischen Landtag. »Wir wollen eine nach-
haltige Lösung, die die Haltungsbedingungen 
wirklich verbessert und die die Belange der 
Landwirte mit einbezieht«.13 Um für die 74 
sauenhaltenden Betriebe in Sachsen sichere 
Investitionsentscheidungen zu ermöglichen, soll 
so schnell wie möglich Rechtssicherheit ge-
schaffen werden. Über die Rechtslage infor-
mierte das SMS in einem Vortrag am 25. Okto-
ber 2016 beim vom LfULG durchgeführten 
Schweinetag, um die Landwirte frühzeitig 
einzubinden.

Zudem soll die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
Lösungen für den Abferkelbereich vorschlagen, 
um den Betrieben Planungssicherheit für 
Umbaumaßnahmen zu bieten. Die Mitglieder 
der sächsischen Arbeitsgruppe wurden zu al-
len relevanten Themen informiert und hatten 
auch Gelegenheit, zu den wichtigen Themen, 
wie Fixationsdauer, Übergangszeit und Breite 
der Kastenstände, Stellung zu nehmen. Das 

SMS steht hier in einem engen und vertrau-
ensvollen Austausch, sowohl mit den Vertre-
tern der Tierhalter als auch den Vollzugsbe-
hörden und Wissenschaftlern.

Ganz wesentlich werden neben der Frage der 
Fixierungsdauer und der Kastenstandbreite am 
Ende die der Übergangsfristen sein. Unter 
Orientierung an den Abschreibungsfristen der 
Stalleinbauten werden zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt circa zehn bis fünfzehn Jahre dau-
ernde Übergangsfristen als möglich angese-
hen. Bei der Festlegung der Übergangsfristen 
muss das Ziel letztlich sein, für einen ange-
messenen Ausgleich zwischen den tier-
schutzrechtlichen Erfordernissen einerseits 
und den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
veränderten Haltungsbedingungen ander-
seits zu sorgen.

Wie die Bewegungsfreiheit der Sauen im 
Hinblick auf rechtskonforme Haltungsbedin-
gungen verbessert werden und die Fixation 
während der Besamung so gesichert werden 
können, dass die Sauen sich nicht verletzen, 
ist noch in der Diskussion. Bei der letzten 
Bund-Länder-Beratung im Juni 2017 waren 
zwei Lösungsansätze parallel vorgesehen. Bei 
einem Deckzentrum mit Fressliegebereichen 
ist die Haltung von Sauen in Kastenständen 
für maximal fünf Tage zulässig. Bei einem 
System mit Gruppenhaltung in der Arena 
wären zehn Tage im Kastenstand möglich. Hier 
zwei Varianten zuzulassen hätte den Charme, 
dass die Tierhalter sich für das System ent-
scheiden können, das besser zu ihrer bisheri-
gen Tierhaltung passt und weniger Umbau 
erforderlich macht. Einen Konsens, wie nach der 
Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungs-
verordnung der »Stall der Zukunft«, wie er oft 
gern genannt wird, aussehen wird, gibt es 
noch nicht. Neben der rechtlichen Gestaltung 
wird es auch entscheidend auf die unterneh-
merische Umsetzung durch die Landwirte 
ankommen. Der Facharbeitskreis »Schwein« in 
Sachsen hat sich intensiv mit dem Thema 
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beschäftigt. Die sehr informative Fachexkursion 
nach Dänemark zeigte ein großes Interesse 
der sächsischen Landwirte an tiergerechter 
Haltung.

Auch das BMEL ist grundsätzlich der Ansicht, 
dass die Gruppenhaltung der Haltung in Kas-
ten ständen vorzuziehen ist.14 Hintergrund ist 
unter anderem ein Gutachten von Wissen-
schaftlern der Europäischen Kommission (EFSA). 
Demnach leiden viele Sauen durch mangelnde 
Bewegung an Harnwegserkrankungen, Gesäuge- 
Entzündungen und Verletzungen des Bewe-
gungsapparates – Erkrankungen, die auch in 
breiteren Boxen auftreten. Verschärft wird das 
dadurch, dass die Sauen vor und nach dem 
Abferkeltermin in den Kastenständen in Einzel-
haltung stehen, insgesamt rund 50 Prozent 
der Zeit. Das Grundproblem der Haltung wird 
allein mit breiteren Kastenständen also nicht 

gelöst. Das BMEL plant eine Änderung der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung auf den 
Weg zu bringen. Eckpunkte dazu hat es im 
August 2017 veröffentlicht. Für endgültige 
Klarheit muss also das Bundesratsverfahren 
abgewartet werden.

2 .2 .3  Verbot der betäubungslosen 
Ferkelkastration

Nicht kastrierte Eber entwickeln mit zuneh-
mendem Alter einen geschlechtsspezifischen 
Geruch, den so genannten Ebergeruch, der 
auch im Fleisch wahrnehmbar ist und von 
vielen als unangenehm stinkend empfunden 
wird. Die Kastration verhindert die Bildung 
der geruchsauslösenden Hormone in den Ho-
den der Ferkel. Jährlich werden nach Angaben 
des Friedrich-Loeffler-Instituts rund 20 Milli-

onen Jungtiere kastriert, ein schmerzhafter Pro-
zess für die Tiere.

Von 2019 an ist die betäubungslose Kastration 
von unter acht Tage alten männlichen Ferkeln 
verboten. Es bieten sich mehrere Alternativen 
an: Die Kastration mit Schmerzausschaltung 
durch Betäubung, die Jungebermast, also die 
Schlachtung vor der Geschlechtsreife sowie 
die Impfung gegen Ebergeruch (Immunokast-
ration). Bislang hat sich keines dieser Verfah-
ren breit in der Praxis etabliert und mit jedem 
Verfahren gehen Vor- und Nachteile sowie 
unterschiedliche Risiken einher.

Der Lebensmitteleinzelhandel hat bereits rea-
giert. In einigen Handelsketten gibt es seit 
Januar 2017 kein Frischfleisch von betäubungs-
los kastrierten Schweinen mehr zu kaufen.
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2.3  Rinder

und Schmerzmitteln enthornt werden dürfen. 
Beruhigungsmittel darf der Landwirt dem Kalb 
selbst verabreichen. Das SMS reagierte mit 
einem Erlass vom 17. Juli 2015, der nicht über 
diese Mindestanforderung hinausging. Es emp-
fiehlt zwar nicht nur eine Beruhigung, sondern 
eine Betäubung des Tieres als gute tierärztliche 
Praxis, auch wenn damit der Tierarztvorbehalt 
in Kraft tritt, wonach die Betäubung grund-
sätzlich von einem Tierarzt vorzunehmen ist. 
Grundsätzlich verstößt ein Tierhalter aber nicht 
gegen das Tierschutzgesetz, wenn er das Rind 
nur sediert und nicht betäubt. Betriebe, bei 
denen die Landwirte selbst eine Sedation vor-
nehmen, werden bei der Risikobewertung höher 
eingestuft und engmaschiger überwacht.

2 .3 .2 Anbindehaltung

Der Bundesrat hat sich am 22. April 2016 in 
einer Entschließung gegen die ganzjährige 
Anbindehaltung von Rindern ausgesprochen. 
Die Länderkammer hält ein gesetzliches Verbot 
für erforderlich, wobei eine Übergangsfrist 
von zwölf Jahren berücksichtigt werden soll. 
Die Bundesregierung befürchtet allerdings 
eine erhebliche Belastung kleiner und mittel-
ständischer Betriebe und damit eine Beschleu-
nigung des Strukturwandels. Das BMEL will 
deshalb zunächst eine umfassende Folgenab-
schätzung abwarten. 

Sachsen hat im Bundesrat für dieses Verbot 
gestimmt, weil die ganzjährige Anbindehaltung 
mit Nachteilen für Tierverhalten und -gesund-
heit verbunden ist und ohne Möglichkeit einer 
täglichen oder zudem zumindest saisonalen 
freien Bewegung kein tiergerechtes Haltungs-
system im Sinne des § 2 Tierschutzgesetz 
darstellt. Wie die folgende Tabelle zeigt, ist der 
Freistaat Sachsen hier schon auf einem guten 
Weg. Die Haltungsverfahren bei Rindern wur-
den zuletzt mit Stichtag zum 1. März 2010 vom 
Statistischen Landesamt erfasst.

Rahmen der Direktzahlungen sanktioniert (siehe 
auch Kapitel 7). In seltenen besonders schweren 
Fällen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren, 
Strafanzeigen bis hin zu Haltungsverboten 
ausgesprochen. Die festgestellten Mängel lagen 
häufig in unzulänglichen baulichen Voraus-
setzungen, in der Anbindehaltung von Kälbern 
sowie in Mängeln bei der Futter- und Wasser-
versorgung der Tiere.

2 .3 .1 Enthornung

Wie beim Kupieren der Ringelschwänze bei 
Schweinen, ist auch das Entfernen der Horn-
anlage bei Rindern grundsätzlich verboten. 
Nur im Einzelfall ist es zulässig, wenn der 
Eingriff nach tierärztlicher Indikation oder zum 
Schutz des Tieres und seiner Artgenossen nötig 
ist. In der Praxis erfolgt eine Enthornung 
meist aus Gründen des Arbeits- und Tier-
schutzes. Die Agrarministerkonferenz hat am 
20. März 2015 beschlossen, dass Kälber künftig 
nur noch nach der Gabe von Beruhigungs- 

Im Jahr 2013 waren in Sachsen 6 432 Rinder-
Betriebe (ohne Kälber) kontrollpflichtig, von 
denen 1 042 überprüft wurden. Wie der Bericht 
über Kontrollen in Sachsen zeigt, gab es in 
932 Betrieben nichts zu kritisieren. Im Folge-
jahr 2014 war die Zahl der rinderhaltenden 
kontrollpflichtigen Betriebe auf 5 709 gesunken, 
von denen 904 überprüft wurden. In 43 Be-
trieben wurden Verstöße beanstandet. Von 
5 619 rinderhaltenden Betrieben wurden im 
Jahr 2015 930 kontrolliert, von denen 849 
nicht beanstandet wurden. In 81 Betrieben 
wurden 116 leichte, 18 mittlere und 6 schwere 
Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festge-
stellt. Im Jahr 2016 sank die Zahl der Rinder 
haltenden Betriebe auf 5 604, überprüft wurden 
855, bemängelt 58 Betriebe (siehe auch im 
Anhang Tabelle 1).

Bei allen festgestellten Verstößen ordneten 
die amtlichen Tierärzte an, die Mängel zu 
beseitigen und überprüften das anschließend 
durch Nachkontrollen. Waren die Verstöße 
Cross-Compliance-relevant, wurden sie im 
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Demnach wurden von insgesamt 552 000 
Rindern 45 900 in einem Anbindestall gehal-
ten. Deren Anteil an den Haltungsplätzen lag 
bei 8,3 Prozent. Viele der betroffenen Betriebe 
sind Mutterkuhhaltungen, die im Sommer 
Weidegang haben. Auch aufgrund der struk-
turellen Entwicklung formt sich bei der Rin-
derhaltung ein Trend zur Unterbringung in 
Laufställen aus.

Tabelle 1: Betriebe mit Haltungsplätzen für Rinder nach Haltungsverfahren am 1. März 2010 |  
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen C/LZ 2010-2 

Haltungsverfahren Betriebe Haltungsplätze
Anteil  

Haltungsplätze  
in Prozent

Rinder insgesamt

Anbindestall Gülle 100 7 200 1,3

Anbindestall Festmist 1 700 38 700 7,0

Laufstall Gülle 600 266 000 48,2

Laufstall Festmist 1 900 224 400 40,6

andere Haltungsverfahren 600 15 700 2,9

zusammen 3 600 552 000 100

Milchkühe

Anbindestall Gülle 100 4 000 1,8

Anbindestall Festmist 500 11 800 5,3

Laufstall Gülle 600 167 500 74,9

Laufstall Festmist 400 39 900 17,8

andere Haltungsverfahren 0 400 0,2

zusammen 1 200 223 600 100

übrige Rinder

Anbindestall Gülle 0 3 200 1,0

Anbindestall Festmist 1 600 26 900 8,2

Laufstall Gülle 400 98 500 30,0

Laufstall Festmist 1 900 184 500 56,2

andere Haltungsverfahren 600 15 300 4,6

zusammen 3 600 328 400 100
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Der Wertewandel bei der Haltung von Nutz-
tieren wird auch in der Geflügelhaltung deut-
lich. Die Kennzeichnung der Haltungsbedin-
gungen auf verarbeiteten Lebensmitteln und 
Speisekarten in der Gastronomie wird derzeit 
zwischen den Ländern beraten. Das Ende des 
Schnabelkürzens bei Legehennen und der 
Ausstieg aus der Käfighaltung sind inzwi-
schen erfolgt. Grundlage für den Ausstieg aus 
der Käfighaltung ist die Änderung der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsverordnung, die am 
22. April 2016 in Kraft trat. Ein Meilenstein ist 
die freiwillige Vereinbarung des BMEL mit der 
Geflügelindustrie vom 9. Juli 2015. Dort wurde 
vereinbart, dass ab dem 1. Januar 2017 in Lege-
hennenhaltungen auf das Schnabelkürzen 
verzichtet wird. Aktuell prüft das BMEL einen 
Vorschlag des Bundesrats, wonach bereits be-
stehende Anforderungen an die Legehennen- 
oder Masthühnerhaltung auch auf die Haltung 
von Junghennen und Elterntieren von Mast-
hühnern und Legehennen übertragen werden 
sollen. Seit fast zehn Jahren forschen Teams 
der Universität Leipzig und der Technischen 
Universität Dresden an der Entwicklung eines 
Verfahrens, das die Geschlechtsdifferenzierung 
bereits im Hühnerei ermöglicht und die Eier 

männlicher Küken damit früh aus dem Brut-
prozess entnimmt. Mit der Methode der Infra-
rot-Spektroskopie sowie der endokrinolo-
gischen Invivo-Geschlechtsbestimmung werden 
zwei Ansätze verfolgt, mit der das Geschlecht 
des Embryos bereits zu einem frühen Zeit-
punkt im Hühnerei bestimmt werden kann. 
Beide Methoden stehen nun in der praktischen 
Erprobung. Das BMEL unterstützt mit einer 
Forschungsförderung von mehreren Millionen 
Euro die Entwicklung von Geräte-Prototypen 
zur frühzeitigen Geschlechtsbestimmung im 
befruchteten Hühnerei. Für das endokrinolo-
gische Verfahren gibt es einen Prototypen, 
(www.seleggt.de). Für das spektroskopische 
Verfahren steht derzeit noch kein Prototyp zur 
Verfügung. Die Förderung der Projekte durch 
das BMEL läuft noch bis mindestens Ende 2018. 
Damit könnte das Ausbrüten und der Schlupf 
von jährlich ca. 45 Millionen männlichen Küken 
aus Legehennen linien verhindert werden, die 
bislang getötet werden, weil sie nicht genü-
gend Fleisch ansetzen..

Wie die Berichte über die Kontrollen zeigen 
(siehe Tabellen im Anhang), gab es 2014 in 
Sachsen 103 Betriebe, die Legehennen hiel-

ten, 3 883 Betriebe mit Hausgeflügel, 60 mit 
Laufvögeln, 3 076 hielten Enten, in 1 886 
Farmen waren es Gänse, in 452 Truthühner. 
Insgesamt ergibt sich eine Zahl von 9 460 
geflügelhaltenden Betrieben. Überprüft wur-
den 445, davon waren nur 12 zu beanstan-
den, das sind 2,7 Prozent der kontrollierten 
Betriebe. Von 9 583 geflügelhaltenden Betrie-
ben 2015 wurden nach Kontrollen bei 620 
rund 3,2 Prozent wegen Verstößen belangt. 
Im Jahr 2016 sank die Zahl auf 9 093 Geflü-
gel-Betriebe, von denen 462 überprüft wur-
den, nur zehn mit Verstößen, eine Quote von 
2,2 Prozent. 

2 .4 .1  Käfig- und  
Kleingruppenhaltung

Der letzte Schritt zum Ausstieg aus der Käfig-
haltung ist getan. Ab 2025 wird es keine Klein-
gruppenhaltung von Legehennen mehr geben. 
In Einzelfällen kann die Frist bis 2028 verlän-
gert werden. Dadurch hat sich die Haltung von 
Legehennen stark verändert. Aktuell leben die 
Tiere hauptsächlich in Boden- und Freiland- 
sowie Ökohaltung. 

Aus Tierschutzerwägungen sollen künftig die 
Haltungsbedingungen von Legehennen auch 
auf Lebensmitteln, in denen Eier verarbeitet 
sind, ersichtlich sein. Das haben die Verbrau-
cherschutzminister auf ihrer Frühjahrs-Kon-
ferenz 2017 in Dresden beschlossen. Damit soll 
der Verbraucher die Möglichkeit haben, sich in 
einer bewussten Kaufentscheidung für bessere 
Standards in der Legehennenhaltung einzu-
setzen. 

2.4 Geflügel

http://www.seleggt.de
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2 .4 .2  Masthühner – 
Fußballengesundheit und 
Sachkundenachweis

Fußballenveränderungen bei Mastgeflügel sind 
aussagekräftige Indikatoren für die Beurtei-
lung der Tierhaltung. Mit ihrer Hilfe lassen 
sich Rückschlüsse auf tierschutzrelevante Er-
krankungen ziehen, die zu Schmerzen und 
Leiden der Tiere geführt haben. Hauptrisiko-
faktor für Fußballenveränderungen ist eine 
feuchte Einstreu im Stall, die wiederum mit 
dem Stallklima, vor allem der Steuerung von 
Lüftung und Heizung sowie der Einstreuqua-
lität zusammenhängt.    

In Sachsen wurden im Jahr 2016 in mehreren 
Masthähnchenanlagen solche Erkrankungen 
festgestellt. Deshalb hat die Landesdirektion 

Sachsen dazu eine Beratung mit den befass-
ten Lebensmittelüberwachungs- und Veterinär-
ämtern, dem Tiergesundheitsdienst, der Tier-
seuchenkasse und dem SMS durchgeführt, 
um in den Ställen eine Lösung zu finden. Es 
geht darum, eine gute Lüftung und Heizung zu 
installieren und auch im Winter so zu heizen, 
dass der Boden trocken bleibt.15 Weitere 
wichtige Elemente einer tiergerechten Tier-
haltung sind trockene und lockere Einstreu, 
bedarfsgerechte Futterrationen, schadgas-
arme Luft sowie adäquate Tageslichtzufuhr.

Um das für die Haltung von Masthühnern er-
forderliche Wissen zu vermitteln, bietet die 
Landesdirektion Sachsen den »Lehrgang für 
sächsische Halter von Masthühnern zur Er-
langung der Sachkunde gemäß § 17 Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung« an. Dieser Kurs 
ist für Halter von Masthühnern in Betrieben 
mit mehr als 500 Tieren vorgeschrieben. Er 
vermittelt rechtliche Grundlagen, Grund-
kenntnisse über die Anatomie, die Physiologie 
sowie das Verhalten von Masthühnern und 
Anzeichen von Gesundheits- und Verhaltens-
störungen, Notbehandlung, Vorbeugung des 
Ausbruchs von Krankheiten, Stallklima und 
auch die tierschutzgerechte Tötung und Not-
tötung von Masthühnern. Der Kurs schließt mit 
einer praktischen, mündlichen und schriftli-
chen Prüfung ab.

2 .4 .3 Kürzung Schnabelspitzen

Der Schnabel bleibt jetzt intakt! Laut der frei-
willigen Vereinbarung des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums mit der Geflügelwirtschaft 
dürfen bei Hühnerküken, die für die Legehen-
nenhaltung vorgesehen sind, die Schnäbel nicht 
gekürzt werden.16 Bislang wurden die Schna-
belspitzen der unter zehn Tage alten Küken in 
den zuliefernden Brütereien kupiert. In Sachsen 
gibt es keine Brütereien für Legehennen, wo die 
Schnabelkürzung Bedeutung hätte. Seit Janu-
ar 2017 stallen alle sächsischen Aufzüchter nur 

Küken mit intaktem Schnabel ein. Deshalb wird 
es ab Herbst 2017 im Freistaat Sachsen nur noch 
Legehennen mit komplettem Schnabel geben. 
Ältere Bestände, deren Schnabel noch kupiert 
wurde, sind bis dahin geschlachtet.

Nur eine genaue Beobachtung des Tierverhal-
tens sowie verbesserte Haltungsbedingungen 
und Fütterung der Vögel machten den Ver-
zicht auf das Kupieren der Schnäbel möglich. 
Denn bei Legehennen ist die Verhütung von 
Federpicken und Kannibalismus eine große 
Herausforderung. Unter Federpicken versteht 
man das Herausziehen und Fressen von Federn 
eines Artgenossen. Kannibalismus beschreibt 
das Picken und Ziehen an der Haut und dem 
darunter liegenden Gewebe einer anderen 
Henne und kann sowohl als Folge von Verlet-
zungen durch Federpicken als auch in Form 
von Kloaken- oder Zehenkannibalismus, auf-
treten. Beide Verhaltensarten sind nicht ag-
gressiv motiviert, sondern eine Form der Ver-
haltensstörung. Um dem vorzubeugen gibt es 
zahlreiche Empfehlungen für Tierhalter die 
Haltungsbedingungen zu verbessern, beispiels-
weise durch Zugang zu Einstreu und Beschäf-
tigungsmaterial.17

Hühner haben das Bedürfnis, ihre Umgebung 
zu erkunden und nach Nahrung zu suchen. 
Allerdings haben die Verhaltensstörungen 
multifaktorielle Ursachen, es gibt also keine 
Einzelmaßnahme, die sicher dazu führt, dass 
Federpicken oder Kannibalismus vermieden 
werden. Begleitet vom LfULG ist auch in Sach-
sen ein Modellprojekt zum Verzicht auf das 
Kupieren von Schnäbeln (1. Januar 2015 bis 
15. März 2017) realisiert worden, dessen Er-
gebnisse mit Stand 31.07.2017 veröffentlicht 
wurden. Beim Sächsischen Geflügeltag 2016 
wurden bereits erste Ergebnisse vorgestellt und 
diskutiert. Im Jahr 2016 organisierte das LfULG 
eine Praktikerschulung zum Thema »Haltung 
von Legehennen mit intakten Schnäbeln«, die 
von rund 40 Teilnehmern genutzt wurde. 
2017 wird die Schulung wiederholt.

Keine Fußballenveränderungen

Mittel- bis hochgradige Fußballenveränderungen
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2.5 Schafe

Das Schaf ist eines der ältesten Nutztiere und 
liefert dem Menschen Wolle, Fleisch, Milch, 
Felle und Dünger. Ferner erfüllen die Schaf-
herden wichtige Aufgaben zugunsten der Land-
schaftspflege sowie im Umwelt- und Natur-
schutz.

In Sachsen wird die Schafhaltung risikoorien-
tiert überwacht. Anlasskontrollen werden bei 
Beschwerden von Bürgern durchgeführt, um 
zu überprüfen, ob der Halter die tierschutz-
rechtlichen Anforderungen erfüllt. Seit 2014 
ist die Zahl der schafhaltenden Betriebe von 
8 891 auf 7 882 im Jahr 2016 gesunken. Kon-
trolliert wurden vergangenes Jahr 460 Betriebe, 
von denen 7,8 Prozent Grund zur Beanstandung 
gaben, im Jahr zuvor waren es noch 9,5 Prozent. 

2 .5 .1 Wander- und Weidehaltung

Den Großteil des Jahres verbringen Schafe 
draußen auf der Weide. Die Tiere passen sich 

unterschiedlichen klimatischen und geografi-
schen Gegebenheiten an. Grundlage für die 
Schafhaltung sind neben den Ausführungen 
des Tierschutzgesetzes die Bestimmungen 
der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, 
das Europäische Übereinkommen zum Schutz 
von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhal-
tungen, die DVG-Empfehlung für die Haltung 
von Schafen und Ziegen und die niedersäch-
sischen Empfehlungen des Landesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit. In diesen Hinweisen für die ganzjährige 
und saisonale Weidehaltung von Schafen 
heißt es, die Weidehaltung erfordere einen 
Witterungsschutz, durch den Kälte und Hit-
zebelastungen, die die körpereigenen Tempe-
raturregulationsmechanismen überfordern, 
vermieden werden.18 Ein Witterungsschutz ist 
auf jeden Fall notwendig bei anhaltend extre-
men klimatischen Bedingungen. Besonders 
schutzbedürftig sind Schafe in der Lammzeit 
und innerhalb der ersten 24 Stunden nach 
der Schur.

Aktuelles Thema in der Schafhaltung ist der 
Schutz der Tiere vor Wölfen. Derzeit leben im 
Freistaat Sachsen laut Monitoring 2016/2017 
vierzehn Wolfsrudel, drei Paare und ein terri-
toriales Einzeltier. Bei einigen Herden sorgen 
sogenannte Herdenschutzhunde für den Schutz 
der Tiere. Sie sind keine Hütehunde, sondern 
leben in der Herde, die sie bewachen. Die län-
derübergreifende Arbeitsgemeinschaft »Tier-
schutz« hat im Dezember 2016 darüber bera-
ten, wie die Tierschutz-Hundeverordnung auf 
diese Hunde angewendet werden soll. Dem-
nach muss der Betreuer dafür sorgen, dass 
während der Tätigkeit, für die ein solcher Hund 
ausgebildet wurde oder wird, dem Tier in den 
Ruhezeiten ein witterungsgeschützter Liege-
platz zur Verfügung steht. Am 8. Mai 2017 
gab die Landesdirektion Sachsen einen Erlass 
heraus, wonach für Herdenschutzhunde der 
gleiche Witterungsschutz notwendig und aus-
reichend ist, der für Schafe nach den erwähn-
ten Empfehlungen aus Niedersachsen erfor-
derlich ist.
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2.6 Kaninchen

Kaninchen sind bewegungsfreudige Tiere, die 
stabile Gruppen bilden und ein ausgeprägtes 
Sozialverhalten an den Tag legen. Seit August 
2014 gibt es erstmals detaillierte Haltungs-
vorschriften für die gewerbliche Kaninchen-
zucht und -haltung. Die Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung erhielt eine Ergänzung um 

den Abschnitt »Anforderungen an das Halten 
von Kaninchen«. Seitdem dürfen die Tiere nicht 
mehr allein gehalten werden und sollen Zugang 
zu Raufutter wie Stroh und Nagematerial ha-
ben. Zudem brauchen Halter eine Sachkunde-
bescheinigung, aber nur, wenn sie die Kanin-
chen-Haltung gewerblich betreiben. Hier gilt es 

zwischen Hobby und Erwerbszweck zu unter-
scheiden. Diese Grenze wird erreicht, wenn 
die Haltung über die Nutzung zum eigenen 
Bedarf hinausgeht und wird bei einer Anzahl 
von mehr als 50 Tieren angesetzt. Überprüft 
werden auch diese Vorgaben von den Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinärämtern.



20 | 

2.7 Pelztierhaltung

Eine der Branchen, der es nicht gelungen ist, 
die Akzeptanz in der Gesellschaft langfristig 
herzustellen, ist die Pelztierhaltung. Ihr Zweck 
wird nicht mehr als »vernünftiger Grund« im 
Sinne des Tierschutzgesetzes gesellschaftlich 
anerkannt und so steht die Pelztierhaltung in 
Deutschland schon seit Jahren in der Kritik. 
Am 1. September 2017 sind die im »Gesetz 
zur Änderung futtermittelrechtlicher und tier-
schutz rechtlicher Vorschriften« erlassenen 
Vorschriften zu Pelztierfarmen in Kraft ge-

treten, die ein Pelztierhaltungsverbot mit Er-
laubnisvorbehalt vorsehen. Damit wird die 
Haltung von Pelztieren zwar nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen, aber an gesetzliche Min-
destanforderungen geknüpft, die unter den 
aktuellen Voraussetzungen eine Pelztierhal-
tung in Deutschland mittelfristig unmöglich 
machen, so dass sie voraussichtlich in fünf 
Jahren auslaufen wird. Der Gesetzentwurf 
auf Bundesebene war nötig geworden, weil 
aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungs-

gerichts Schleswig vom 4. Dezember 2014 
festgestellt wurde, dass die Verschärfung der 
Tierschutznormen, wirtschaftlich zu einem 
faktischen Berufsverbot führen. Das kann dem 
Urteil zufolge nicht per Verordnung, sondern 
nur in einem Parlamentsgesetz geregelt wer-
den. In Sachsen gab es 2016 noch vier Pelz-
tierfarmen, 2017 war nur in Mittelsachsen 
noch eine gewerbsmäßige Nerzhaltung ge-
meldet, die derzeit jedoch keine Tiere einge-
stallt hat.
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Lösung bleibt. Im Jahr 2015 waren 96 Tiere 
und im Jahr 2016 insgesamt 208 Tiere unter-
gebracht.

Besonders betroffen war der Landkreis Görlitz, 
wo immer mehr Tiere in einer Quarantänesta-
tion sowie in einer Notquarantäne in einem 
Tierheim in Bischdorf untergebracht werden 
mussten. Weil die Kapazitäten in der behelfs-
mäßigen Quarantäne in der ehemaligen Grenz-
station nicht ausreichten, mussten per Amts-
hilfe auch Tiere nach Dresden gebracht werden. 
Da immer mehr dieser Tiere aufgegriffen wer-
den und eine adäquate Unterkunft fehlt, wird 
geprüft, ob die ehemalige Grenzkontrollstelle 
ertüchtigt werden kann.

2 .8 .1 .2 Quarantänestation

Im Zuge von Flüchtlingskontrollen hat die 
Bundespolizei an der Grenze zu Tschechien 
und Polen vermehrt Tiere, vor allem Hunde, 
ohne Impfung, insbesondere gegen Tollwut 
aufgegriffen. Für die Tiere gibt es entweder 
keine oder gefälschte Tierpässe, die Hunde, 
selten auch Katzen, sind entweder gar nicht 
oder nicht ausreichend geimpft, teils sind die 
Nachweise auch gefälscht. Eine Rücksendung 
kommt aus faktischen Gründen häufig nicht in 
Frage und das deutsche Tierschutzrecht ver-
bietet eine Tötung, so dass laut § 20 Binnen-
markt-Tierseuchenschutzverordnung zunächst 
nur die Unterbringung in der Quarantäne als 

Häufig haben Haustiere als Gefährten des 
Menschen eine privilegierte Rolle. Im Gegen-
satz zu Nutztieren teilen sie den Lebensraum 
der Menschen, sind als Nahrung tabu, erhalten 
einen Namen und nicht selten auch ein »an-
ständiges« Begräbnis. Zu den Mitbewohnern, 
Hunden, Katzen, Stubenvögeln, selbst Gold-
fischen, besteht eine enge Beziehung.

2 .8 .1 Hunde

Kulturgeschichtlich als »treuester Freund des 
Menschen« angesehen, wurden Hunde tradi-
tionell geschätzt als Jagd-, Wach- und Hüte-
hunde.19 Sie zählen nach Katzen zu den meist-
gehaltenen Heimtieren in Deutschland.

2 .8 .1 .1 Erlaubnis für Hundeschulen

Haltung und Erziehung von Hunden stellen 
einen hohen Anspruch an den Halter. So kön-
nen eine schlechte Erziehung und fehlerhafte 
Haltung zu Verhaltensstörungen bei den Tieren 
führen. In gewerblichen Hundeschulen lernen 
Hund und Halter miteinander umzugehen und 
zu kommunizieren. Damit diese Anleitung fach-
kundlich korrekt erfolgt, müssen die Hunde-
schulen seit dem 1. August 2014 bundesweit 
einen Sachkundenachweis erbringen, in dem 
deutlich wird, dass der Ausbilder nicht nur die 
erforderliche Zuverlässigkeit, sondern auch 
die fachliche Kenntnis dafür hat. Diese Pflicht 
trifft alle bestehenden und nicht nur die neu-
gegründeten Hundeschulen. Die Erlaubnis er-
teilen die Lebensmittelüberwachungs- und Ve-
terinärämter und sichern dadurch qualitative 
Mindeststandards. Diese Erlaubnispflicht be-
zieht sich auch auf das gewerbsmäßige Aus-
bilden von Schutzhunden für Dritte.

2.8 Haustiere
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2 .8 .2 Katzen 

Hauskatzen leben bereits seit vielen Tausend 
Jahren in menschlicher Gesellschaft und sind 
inzwischen die weltweit am weitesten ver-
breiteten, nicht wirtschaftlich genutzten Haus-
tiere. Dennoch sind sie nicht zwingend an den 
Menschen gebunden und haben sich ein hohes 
Maß an Eigenständigkeit bewahrt. Medien 
und Tierschutzorganisationen berichten immer 
wieder über Kolonien herrenloser verwilder-
ter Katzen. Meist handelt es sich um ausge-
setzte, zurückgelassene oder entlaufene Tiere 
und ihre Nachkommen. Verlässliche Zahlen 
dazu gibt es aber nicht. Die Problematik scheint 
regional unterschiedlich aufzutreten.

Der Bund hat daraufhin in das Tierschutzge-
setz eine Verordnungsermächtigung eingefügt 
(§ 13b Tierschutzgesetz), die es den Landesre-
gierungen erlaubt, in bestimmten Gebieten den 
unkontrollierten freien Auslauf fortpflanzungs-
fähiger Katzen zu verbieten oder zu beschränken, 
um Schmerzen, Leid und Schäden zu vermeiden. 
Diese Verordnungsermächtigung entspricht de 
facto einer Kastrationspflicht für Hauskatzen 
mit Freigang.

Seitens der Kommunen konnten jedoch keine 
belastbaren Daten für die Ausweisung eines 
Schutzgebietes vorgelegt werden, denn eine 
genaue numerische Erfassung der Popula-
tionsdichte ist kaum möglich. Das SMS sieht 
daher aktuell keine Notwendigkeit eine lan-
desweite oder eine auf Städte und Gemein-
den kommunal begrenzte Kastrationspflicht 
einzuführen, weil die vom Gesetzgeber vor-
gegebenen Voraussetzungen zum Erlass die-

ser Verordnung nicht gegeben sind. Voraus-
setzungen wären, dass in Landkreisen oder 
kreisfreien Städten an freilebenden Katzen 
erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden 
festgestellt werden, die auf die hohe Anzahl 
der Katzen in diesem Gebiet zurückzuführen 
sind und durch eine Verringerung der Katzen 
innerhalb des Gebietes deren Elend verringert 
werden kann. Generell gilt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. Bevor die Katzen nämlich 
zu Stubenarrest verurteilt werden können, 
müssen Fördermaßnahmen wie Kastrations-
programme angeboten werden. Diese Maß-
nahmen greifen weniger in die Rechte der 
Katzenbesitzer auf eine unversehrte Katze ein 
und sind damit geeigneter. Nur wenn das er-
folglos ist, wäre ein Verbot möglich.

Seit 1992 wird die Übernahme von Tierarzt-
kosten für die Kastration von herrenlosen 
Tieren durch das SMS gefördert. Im Jahr 2014 
stellte der Freistaat Sachsen den Tierheimen 
280 000 Euro an Sachmitteln jährlich zur 
Verfügung, die vor allem für die Kastration 
und Sterilisation von Katzen verwendet wur-
den. Auch im Haushaltsplan 2017/2018 sind 
dafür 280 000 Euro eingestellt. Zusätzlich er-
halten die Tierheime Investitionskostenzu-
schüsse von 300 000 Euro. Seit diesem Jahr 
und im kommenden Jahr sind 350 000 Euro 
für Investitionen vorgesehen. Mit diesen Mit-
teln wird auch die Unterbringung von Katzen 
finanziert.
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3 Kontrollen
3.1 Nutztierkontrollen

Zu den Aufgaben des Landwirtes gehört nicht 
nur die Tierhaltung, sondern auch die betrieb-
liche Eigenkontrolle. Um sicherzustellen, dass 
das Tierschutzgesetz eingehalten wird, muss 
er seit dem 1. Februar 2014 geeignete Tier-
schutzindikatoren erfassen und bewerten. 
Haltungsbedingte Erkrankungen oder Verlet-
zungen gehören dazu, aber auch untypisches 
Verhalten der Tiere. So bewertet der Landwirt 
neben dem Gesundheits- und Pflege- auch den 
Ernährungszustand seiner Tiere. Daraus kann 
er schließen, ob sich die Tiere wohlfühlen und 
wenn nötig Maßnahmen zur Verbesserung er-
greifen.

Dennoch gibt es risikoorientierte behördliche 
Kontrollen der Betriebe, die routinemäßig 
durch  geführt werden und Kontrollen, wenn 
Anlass dazu besteht. Kontrolliert werden die 
betriebseigene Dokumentation, die Haltungs-
bedingungen, die Versorgung und der Zu-
stand der Tiere. Im Rahmen einer Regelkont-
rolle überprüfen die zuständigen Behörden 
die Einhaltung der geltenden Tierschutzvor-
schriften. Unterstützung bietet dabei das von 
der Arbeitsgruppe Tierschutz der Länderar-
beitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) 

erarbeitete Handbuch »Tierschutzüberwachung 
in Nutztierhaltungen« und die vom SMS ak-
tualisierten Checklisten. Für jede Tierart gibt 
es eine gesonderte Checkliste. Zudem hat das 
SMS zusammen mit den Tierärzten der Le-
bensmittelüberwachungs- und Veterinäräm-
ter Maßnahmen für Intensivkontrollen erar-
beitet und in der Praxis erprobt. Sie sind nun 
Teil des Qualitätsmanagement-Systems der 
sächsischen Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinärämter und wurden um Vorgaben zur 
Organisation von erweiterten Teamkontrollen 
sowie der Beteiligung von Aufsichtsbehörden 
samt Vorgaben zur Fotodokumentation er-
gänzt. Die Kontrollen erfolgen immer unan-
gekündigt.

Entsteht aufgrund von Presseberichten, Fil-
men von Tierschutzorganisationen, Kontroll-
Ergebnissen aus anderen Ländern oder von 
Veterinärämtern ein Verdacht auf Verstöße, 
werden die Kontrollteams zusätzlich zu den 
planmäßigen Kontrollen aktiv. Dies war bei-
spielsweise nach Bekanntwerden von Miss-
ständen in Betrieben eines Sauenzüchters, 
der seinen Sitz in Sachsen-Anhalt und Betriebe 
in Sachsen und anderen Ländern hatte, der Fall.

Die Mitgliedstaaten der EU haben eine Be-
richtspflicht gegenüber der Kommission (ge-
mäß der Entscheidung 2006/778/EG20) über 
die Kontrollen in Nutztierbetrieben. In Sachsen 
werden die Kontrollen risikoorientiert durch-
geführt. Die Kriterien für eine Risikoanalyse sind 
länderübergreifend abgestimmt und werden 
bei Bedarf aktualisiert. Der weit überwiegende 
Teil der kontrollierten Betriebe war im Berichts-
zeitraum dennoch ohne Beanstandungen:

Im Jahr 2014 wurden von insgesamt 32 758 
nutztierhaltenden Betrieben 2 870 überprüft, 
2 727 davon waren ohne Beanstandung, das 
sind 95 Prozent. Von 31 795 kontrollpflichti-
gen Betrieben im Jahr 2015 wurden 3 217 über-
prüft, bei 254 wurden Verstöße festgestellt, das 
sind 7,9 Prozent der kontrollierten Betriebe. 
Ohne Beanstandung waren 2 963. Im Jahr 2016 
waren 31 135 Betriebe kontrollpflichtig, davon 
überprüft 2 902, von denen 2 716 nicht bean-
standet wurden, bleibt eine Verstoßquote von 
6,4 Prozent (siehe auch im Anhang Tabelle 6). 
Auf Grund der Bestandsgröße und Struktur 
der landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen 
wird dadurch der Großteil der zu Erwerbs-
zwecken gehaltenen Tiere überwacht.
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nutzen und brauchen zudem nicht Wasser, 
sondern angewärmte Milch oder Elektrolytlö-
sung. Diese Flüssigkeiten funktionieren in den 
vorhandenen Systemen nicht.

Sachsen hat hier eine pragmatische Lösung 
entwickelt, die nach Einschätzung der Animal 
Welfare Foundation das Zeug zum Vorbild 
hat.21 Seit August 2016 ist per Erlass geregelt, 
dass Kälber- und Lämmertransporte nur mit den 
mit dem Tierschutz vereinbarten Transport-
zeiten genehmigt werden dürfen, die Jungtiere 
an für sie geeigneten Versorgungsstationen 
ausgeladen werden müssen oder ansonsten 
nicht abgefertigt werden dürfen.

In den vergangenen Jahren sind auch zuneh-
mend Probleme beim Handel mit Hunden und 
Katzen aufgetreten, die von der Öffentlichkeit 
kritisch begleitet wurden (siehe auch Kapitel 
2.8.1.2). Vor allem der illegale Handel mit 
Hundewelpen aus Osteuropa floriert. Bei Auf-
zucht und Transport der Tiere kommt es immer 
wieder auch zu Verstößen gegen das Tierschutz- 
und Tierseuchenrecht. Deshalb hat die Arbeits-
gruppe »Tierschutz« der LAV im Februar 2017 
einen unter Federführung des BMEL gemein-
sam mit Experten der Länder erstellten Leit-
faden zur Kontrolle von innergemeinschaft-
lichen Hunde- und Katzentransporten auf der 
Straße beschlossen. Werden mehrere Hunde 
und Katzen transportiert, ist davon auszuge-
hen, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit22 vor-
liegt. Auch Tierschutzorganisationen, die die 
Tiere gegen ein Entgelt vermitteln, brauchen 
demnach eine Erlaubnis.

eine Zulassung haben, dürfen transportfähige 
Tiere bei Einhalten der vorgeschriebenen Pau-
senintervalle mit Fütterung und Tränkung auch 
länger transportiert werden.

Fahrer und Betreuer von Tiertransporten mit 
Nutztieren benötigen nach der EU-Verordnung 
über den Schutz von Tieren beim Transport 
EG Nummer 1/2005 einen Befähigungsnach-
weis. Die dafür erforderlichen zweitägigen Sach-
kundelehrgänge und Ergänzungslehrgänge 
führt die Landesdirektion Sachsen jedes Jahr 
durch. Es werden Rechtsgrundlagen, Beurtei-
lung der Transportfähigkeit der Tiere, Umgang 
mit den Tieren, Anforderungen an die Trans-
portmittel und einzuhaltende Beförderungs-
dauer, Ruhezeiten sowie Raumangebot ge-
lehrt. Dabei findet auch eine Demonstration 
am Transporter statt. Der Lehrgang endet mit 
einer schriftlichen und mündlichen Prüfung.

Zur Anzahl der Tiertransportkontrollen wird 
auf die Tabellen im Anhang auf Seite 60. ff 
verwiesen. Bei den Transportkontrolldaten von 
2016 ist zu berücksichtigen, dass der Schlacht-
hof Mutzschen, an dem auch Geflügeltrans-
portkontrollen erfolgten, Mitte des Jahres 2016 
den Betrieb eingestellt hat. 

Eine besondere Situation entsteht durch den 
Transport von nicht abgesetzten Kälbern und 
Lämmern. Die herkömmlichen Tränksysteme 
sind auf ausgewachsene Tiere ausgerichtet, 
Kälber und Lämmer, die noch auf Milchnah-
rung angewiesen sind, gehen leer aus. Sie 
können die angebotenen Metallnippel nicht 

Ebenso wie für die Haltung landwirtschaft-
licher Nutztiere bestehen auch für Tiertrans-
porte Berichtspflichten. So soll das einheit liche 
gemeinschaftsrechtliche Vorgehen bei der Über-
wachung des Tierschutzes gesichert werden. Als 
Hilfsmittel zur konkreten Umsetzung der Kon-
trollen dienen die bereits erwähnten Handbü-
cher, die durch Verfahrensanweisungen, Mess-
protokolle und Fachinformationen Hilfe bei der 
Erledigung der Kontrollen bieten. Für das Hand-
buch »Transportkontrollen« ist bei der Arbeits-
gruppen-Tierschutzsitzung der LAV am 30. und 
31. Mai 2017 eine Neufassung beschlossen 
worden, die per Erlass vom 6. September 2017 
für Sachsen für verbindlich erklärt wurde.

Die nationale Tierschutztransport-Verordnung 
regelt in Ergänzung der EU-Verordnung über 
den Schutz von Tieren beim Transport EG Num-
mer 1/2005, wie viele Tiere in Verbindung mit 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit wie lange 
transportiert werden dürfen, wie die Fahrzeu-
ge ausgestattet sein und welche Ruhezeiten 
eingehalten werden müssen. Stichprobenar-
tige Kontrollen bei innerstaatlichen und auch 
grenzüberschreitenden Transporten finden 
nicht nur auf der Straße und am Bestimmungs-
ort, sondern auch auf Märkten, an Aufent-
halts- und Umladeorten statt. Schlachttiere, 
aber auch Tiere, die für den Handel oder die 
Zucht bestimmt sind, werden in den Fahrzeu-
gen befördert, wobei Nutztiere innerhalb 
Deutschlands nicht länger als acht Stunden zu 
einem Schlachtbetrieb gefahren werden dür-
fen (inklusive Be- und Entladen). In besonders 
dafür ausgestatteten Fahrzeugen, die dafür 

3.2 Tiertransporte
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3 .2 .1 Transporte in Drittländer

Der Europäische Gerichtshof hat am 23. Ap-
ril 2015 deutlich gemacht, dass der Tierschutz 
nicht an der EU-Grenze endet. Wenn Trans-
porteure lebende Tiere befördern, müssen sie 
nun beim Grenzübertritt von der EU in Dritt-
länder nachweisen, dass die Versorgung der 
Tiere bis zum Zielort gewährleistet ist und 
Entladestationen zur Einhaltung von Ruhe-
pausen genutzt werden. Von Sachsen aus gibt 
es in jüngster Zeit vermehrt Langzeitbeförde-
rungen nach Marokko, in die Türkei oder nach 
Russland. Dabei müssen die Transporteure eine 
plausible Reiseplanung vorlegen, die den Zu-
stand der Fahrzeuge und die Transportfähig-
keit der Tiere dokumentiert.

Unter besonderem sächsischem Schutz stehen 
auch Tiere, die bei extremen Temperaturen über 
eine längere Fahrtdauer transportiert werden 
sollen. Mit seinem Erlass zur Drittlandtrans-
portabfertigung stellt Sachsen klar: Bewegen 
sich die zu erwartenden Temperaturen laut 
Wetterprognose im zweistelligen Minusbereich 
oder soll es heißer als 30 Grad Celsius werden 
und sind damit unnötige Leiden der transpor-
tierten Tiere im Fahrzeug zu erwarten, dürfen 
die Transporte nicht abgefertigt werden.
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4 Tierversuche

Die Zahl der Genehmigungsverfahren für Tierversuche ist in den vergangenen fünf Jahren 
gestiegen. Das hängt unmittelbar mit dem Aufschwung des Wissenschaftsstandorts Sachsen 
und den gestiegenen Herausforderungen durch das neue Versuchstierrecht, sowohl für die 
Wissenschaftler als auch für die Behörden zusammen. 

Im Sommer 2013 wurde die europäische Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke 
verwendeten Tiere (2010/63/EU) in deutsches Recht umgesetzt. Anpassungen im Tierschutzge-
setz und eine neue nationale Verordnung (Tierschutz-Versuchstierverordnung) regeln nun viel 
detaillierter und umfassender die Anforderungen an Versuche mit Tieren. Das bedeutet deutlich 
mehr Arbeit für die Wissenschaftler, aber auch für die Genehmigungsbehörden für Tierversuche der 
Länder, denn die Tierversuchsanträge sind wesentlich komplexer und umfangreicher geworden.

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat im Rahmen von Informationsveranstaltungen und Bera-
tungen den wissenschaftlichen Einrichtungen sowie den Tierschutzbeauftragten die neuen 
Rechtsgrundlagen und die wesentlichen Änderungen erläutert. Es fanden und finden regelmäßige 
Besprechungen mit den Tierschutzbeauftragten statt sowie Beratungen im Rahmen der Antrag-
stellung und zu den Anforderungen eines tierschutzkonformen Projektaufbaus. Außerdem 
werden die Tierärzte der Genehmigungsbehörde als Referenten zu den vorgeschriebenen Fort-
bildungen der Wissenschaftler eingeladen.

Die Tierschutz-Versuchstierverordnung regelt im Einzelnen, wie Versuchstiere gehalten, wie Tier-
versuche angezeigt, beantragt, genehmigt und durchgeführt werden sollen. Grundsätzlich gilt: 
Forscher, die mit Wirbeltieren oder Kopffüßern Versuche machen wollen, brauchen eine Geneh-
migung des Versuchsvorhabens. Zuständige Genehmigungsbehörde für Tierversuche ist die 
LDS. Sie prüft den Antrag nicht nur auf Plausibilität und Vollständigkeit. Die LDS vergewissert 
sich zudem, ob der Versuch wissenschaftlich unerlässlich oder gesetzlich vor geschrieben ist, die 
Verfahren auf schmerzarme Weise durchgeführt werden, das Vorhaben den Einsatz von Tieren 
rechtfertigt und die wissenschaftliche Fragestellung neu ist. Bei der Beurteilung des Antrages 
ist auch eine sogenannte Schaden-Nutzen-Analyse vorzunehmen, also die Frage zu klären, ob 
der Grad der Belastung, die die Tiere voraussichtlich erfahren werden, das zu erwartende Ergeb-
nis rechtfertigen. Dabei orientiert sich die Behörde am 3-R-Prinzip: Replacement, Reduction, 
Refinement, also: Vermeidung, Verminderung und Verbesserung beim Einsatz von Tieren zu 
wissenschaftlichen Zwecken. Die Faustformel lautet: So wenig Tiere und Belastungen wie mög-
lich, so viel wie nötig.

Noch bevor die LDS sich mit einem Tierversuchsantrag befasst, ist der Tierschutzbeauftragte der 
jeweiligen Forschungseinrichtung gefragt. Er unterstützt die antragstellenden Wissenschaftler 
zunächst institutsintern, wenn sie den Antrag für einen Tierversuch vorbereiten. Darüber hinaus 
ist der Beauftragte verpflichtet, Personen, die Versuchstiere halten, in Bezug auf den Erwerb, 
die Haltung und die Pflege dieser Tiere, insbesondere unter Berücksichtigung gesundheitlicher 
Aspekte, zu beraten. Zudem hat auch er auf die Einhaltung der Prinzipien von Vermeidung, 
Verminderung und Verbesserung von Tierversuchen zu achten. Mitunter kontrolliert er während 
der Versuche, ob Vorschriften und Auflagen zum Tierschutz eingehalten werden. Um diesen 
Aufgaben gerecht werden zu können, muss der Tierschutzbeauftragte fachliche Kompetenz 
vorweisen, nachgewiesen durch ein abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin oder dem 
Nachweis adäquaten Fachwissens. Er ist in der Regel zwar bei einem Institut angestellt, aber 
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unabhängig und nicht weisungsgebunden, wenn es um Versuchstierfragen geht. Die Behörde 
kann auch verlangen, dass der Tierschutzbeauftragte zum genehmigungspflichtigen Antrag 
eine Stellungnahme einreicht.

Bevor es aber zu einer Entscheidung kommt, holt die LDS eine weitere Stellungnahme ein: Die 
sogenannte »Tierversuchskommission« übernimmt die wichtige Aufgabe, die Behörde zu beraten. 
Das Ziel der Richtlinie 2010/63/EU war es, europaweit einheitliche Standards zum Schutz der 
Versuchstiere auf einem hohen Niveau einzuführen. Einen Aspekt, der in Deutschland seit Jahren 
fester und wesentlicher Bestandteil des Genehmigungsverfahrens von Tierversuchen ist, ent-
hält die EU-Richtlinie aber nicht: Das ist die Unterstützung der Behörden bei der Entscheidung 
über die Genehmigung von Versuchsvorhaben durch eine unabhängige Kommission.

Nach § 15 Tierschutzgesetz ist die Mitarbeit in der Kommission ein Ehrenamt. Die Mitglieder der 
Tierversuchskommission, die von der LDS berufen werden, sind auf Grund ihrer Fachkennt nisse 
der Veterinärmedizin, der Medizin oder einer naturwissenschaftlichen Fachrichtung und auf 
Grund ihrer Erfahrungen, für die Beurteilung von Tierversuchen und von Tierschutzfragen ge-
eignet. Ein Drittel der Mitglieder wird auf Grund von Vorschlägen von Tierschutz organisationen 
ausgewählt. Die Kommission erhält die Tierversuchsanträge von der LDS zur Begutachtung 
vorgelegt und nimmt dazu Stellung. Die Tierversuchskommission äußert sich insbesondere 
dazu, ob wissenschaftlich begründet dargelegt ist, dass

•	  das geplante Tierversuchsvorhaben im Hinblick auf den verfolgten Versuchszweck nach 
dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse unerlässlich ist,

•	der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann,
•	  die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden im Hinblick auf den Versuchszweck 

ethisch vertretbar sind,
•	  die angestrebten Ergebnisse, sofern diese zu länger anhaltenden oder sich wiederholenden 

erheblichen Schmerzen oder Leiden führen, vermuten lassen, dass sie für wesentliche 
 Bedürfnisse von Mensch oder Tier einschließlich der Lösung wissenschaftlicher Probleme 
von  hervorragender Bedeutung sein werden,

•	  andere, sinnesphysiologisch niedriger entwickelte Tierarten als die im Antrag angegebenen 
für das Versuchsvorhaben nicht ausreichen würden,

•	  bei der Planung des Versuchsvorhabens nicht mehr Tiere vorgesehen werden, als für die 
Beantwortung der Fragestellung unter Berücksichtigung biometrischer Verfahren unerläss-
lich ist, und

•	  Schmerzen, Leiden oder Schäden den Tieren nur in dem Maße zugefügt werden, als es für 
den verfolgten Zweck unerlässlich ist. 

Die Landesdirektion Sachsen wird aktuell von zwei Tierversuchskommissionen beraten: eine am 
Standort Leipzig und eine am Standort Dresden. Diese Beratungsfunktion der Kommission ist 
ein wesentlicher Baustein im Genehmigungsverfahren für Tierversuche. Auch wenn die EU-
Richtlinie ein solches Gremium nicht zwingend vorgesehen hat, wollte Deutschland darauf 
nicht verzichten und hat daher die Tierversuchskommission nach wie vor im nationalen Recht 
verankert. Zusätzlich kann die LDS auch auf die Fachexpertise unabhängiger Dritter zugreifen. 
Ferner steht den Wissenschaftlern und Behörden als beratender Ansprechpartner der Nationale 
Ausschuss des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R) zur Verfügung.
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Um die neuen Vorschriften für Tierversuche in Deutschland möglichst einheitlich anzuwenden, 
hat sich die Projektgruppe der Genehmigungsbehörden für Tierversuche der Bundesländer 
gegründet. Sie kommt zweimal im Jahr zusammen und erarbeitet derzeit einen Leitfaden, das 
»Handbuch Tierversuche«. Das Erstellen des Handbuchs ist ein intensiver Konsensprozess. Maß-
geblich sind die Genehmigungsbehörden der Länder, so auch die Landesdirektion Sachsen, an 
der Erarbeitung des Handbuches beteiligt. Strittige Grundsatzfragen werden an die Arbeits-
gruppe »Tierschutz« der LAV herangetragen und dort beraten. Die Arbeitsgruppe »Tierschutz« 
hat in ihrer Sitzung im Mai 2017 eine Redaktionsgruppe eingesetzt, die die von den Genehmi-
gungsbehörden vorgelegten Kapitelentwürfe des Handbuches rechtlich überprüft und redigiert. 
In diese Arbeitsgruppe ist aufgrund der Komplexität der Materie auch das BMEL und das oben 
genannte Bf3R eingebunden.

Durch die Gesetzesänderungen sind Anforderungen entstanden, die dem Schutz der Versuchs-
tiere dienen, zugleich aber die Pflichten der Antragsteller und den behördlichen Genehmi-
gungsprozess komplex gemacht haben, was sich in einer gewachsenen Prüftiefe spiegelt. Diese 
Anstrengungen sollen verstärkt zum Wohlergehen der Tiere beitragen und die besondere Ver-
antwortung des einzelnen Wissenschaftlers für die Versuchstiere sowie die mit Untersuchungen 
an Lebewesen verbundenen ethischen Probleme deutlich machen. Ziel ist eine Kultur der Fürsorge 
für die Tiere zu fördern.
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5 Schlachtung und Tötung

Trotz des aktuellen Trends zu vegetarischer oder veganer Ernährung ist der durchschnittliche 
Fleischkonsum in Deutschland noch immer stabil. Im Lauf ihres Lebens verzehren Verbraucher 
hierzulande mehr als 1 000 Tiere pro Person: 4 Rinder und Schafe, 46 Schweine, ebenso viele 
Puten, 945 Hühner, 12 Gänse sowie 37 Enten. Diese Tiere müssen nicht nur tierschutzkonform 
gehalten, sondern auch entsprechend geschlachtet werden.

Laut § 4 des Tierschutzgesetzes darf ein Wirbeltier nur unter Betäubung getötet werden. Die 
Bedingungen zur Betäubung, Schlachtung oder Tötung von Tieren regelt die neugefasste Tier-
schutz-Schlachtverordnung, die seit dem 1. Januar 2013 gilt. Damit hat Deutschland die gel-
tenden Regelungen an die Vorschriften der Verordnung (EG) Nummer 1099/2009 an gepasst. 
Die nationale Verordnung ergänzt die unmittelbar geltenden unionsrechtlichen Regelungen 
und geht in Teilbereichen auch über die Anforderungen der EU-Verordnung hinaus, denn deut-
sches Recht ist hier zum Teil strenger. Beispielsweise gilt die deutsche Tierschutz-Schlachtver-
ordnung bei Hausschlachtungen von Geflügel und Kaninchen oder bezieht auch wirbellose 
Tiere wie Muscheln, Schnecken und Krebstiere mit ein.

Das rituelle Schlachten ohne Betäubung, das so genannte Schächten, ist nur mit Ausnahmege-
nehmigung der zuständigen Behörde möglich. Im Freistaat ist das die Landesdirektion Sachsen. 
Um den Tieren Leid und Schmerzen zu ersparen, muss vor der Schlachtung nach islamischem 
oder jüdischem Ritus eine Elektrokurzzeitbetäubung vorgenommen werden. In Sachsen wurden 
bisher keine rituellen Schlachtungen ohne Betäubung genehmigt. Auch in den Jahren 2015 und 
2016 gab es keine Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung.

Im Jahr 2016 sind in Sachsen weniger Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Lämmer und Pferde 
geschlachtet worden. Nach Angaben des Statistischen Landesamts ging die Schlachtmenge um 
145 Tonnen auf 18 300 Tonnen zurück23. Rund neun Prozent der Tiere wurden privat geschlachtet. 
Ein großer Teil der im Freistaat Sachsen aufgezogenen Schlachttiere wird in Schlachthöfe au-
ßerhalb Sachsens gebracht.
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5.1 Schlachthöfe

Tierschutzrelevante Feststellungen aus den 
Schlachtbetrieben erlauben objektive Rück-
schlüsse auf die Gesundheit und das Wohlbe-
finden der Tiere in der Haltung. Sie geben 
Hinweise, wenn es in Tierhaltungen Optimie-
rungsbedarf gibt. Die Schlachthöfe ihrerseits 
sind im Rahmen der betrieblichen Eigenkont-
rolle verpflichtet, zu dokumentieren, dass sie 
die gesetzlichen Tierschutz-Vorgaben einhalten.

In Sachsen gibt es aktuell sieben nach Bundes-
immissionsschutzgesetz genehmigungsbe-
dürftige Anlagen zum Schlachten von Tieren. 
Sie verteilen sich auf die Landkreise Nord-
sachsen, Leipzig und Bautzen sowie die Stadt 
Dresden. Im Rahmen der Förderrichtlinie Markt-
strukturverbesserung unterstützt die Staats-
regierung auf Basis der Gemeinschaftsaufga-
be »Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes« seit dem Jahr 2012 die Er-
richtung und Modernisierung von Schlacht-
stätten kleiner Unternehmen zur Stärkung der 
regionalen Verarbeitung und Vermarktung.

Die Grundsätze der risikoorientierten Über-
wachung, die für die Kontrollen von Nutztier-
haltungen und Transporten gelten, werden 
auch bei der Überwachung der tierschutzrecht-
lichen Vorgaben beim Betäuben und Töten 
von Tieren angewendet. In Schlachtbetrieben 
ist gemäß EU-Recht Kontrollpersonal der 

örtlich zuständigen Behörde arbeitstäglich vor 
Ort anwesend und führt die Schlachttierunter-
suchung (alter Begriff: Lebendbeschau) der 
angelieferten/aufgestallten Schlachttiere vor 
der Schlachtung durch. Hierbei sind maßgeb-
liche Aspekte des Tierschutzes und der Tier-
gesundheit zu berücksichtigen. Diese Unter-
suchungen obliegen grundsätzlich amtlichen 
Tierärzten, die auf Grund der hierbei getroffe-
nen Feststellungen über die Schlachterlaubnis 
für das jeweilige Tier entscheiden. Zusätzlich 
kontrollieren die zuständigen Lebensmittelüber-
wachungs- und Veterinärämter die Ankunft 
jedes Tiertransporters am Schlachthof.

Im Jahr 2014 wurde mit 1 282 Kontrollen die 
Einhaltung des Lebensmittel und Fleischhygiene-
rechts geprüft. Ferner gab es bei 2 314 Kont-

rollen in Schlachtbetrieben zur Einhaltung des 
korrekten Transports 25 Verstöße, die aus-
schließlich Geflügelschlachtbetriebe betrafen. 
Zusätzlich prüften die zuständigen Behörden in 
290 Kontrollen die Einhaltung der tierschutz- 
und tierseuchenrechtlichen Bestimmungen. 
Fest gestellt wurden 18 Verstöße.

Im Jahr 2015 wurde mit 600 Kontrollen geprüft, 
ob das Lebensmittel- und Fleischhygienerecht 
von den sächsischen Schlachtbetrieben ein-
gehalten wird. Bei 2 277 Transportkontrollen 
in Schlachtbetriebe konstatierte die zuständige 
Behörde fünf Tierschutz-Verstöße und zwar 
erneut ausschließlich durch Geflügelschlacht-
betriebe. In diesem Jahr waren es zudem 1 105 
Tierschutz-Kontrollen, denen sich die sächsi-
schen Schlachtbetriebe unterziehen mussten. 
Dabei wurden nur sieben Verstöße festgestellt.

Maßnahmeart Anzahl der  
Maßnahmen

Beratungen 2

Berichte / Protokolle 3

Mängelberichte 4

mündliche Belehrungen 9

Tabelle 2: Tierschutzrechtliche Verstöße in  
Schlachtbetrieben 2014

Maßnahmeart Anzahl der  
Maßnahmen

Berichte / Protokolle 1

Mängelberichte 1

mündliche Belehrungen 5

Tabelle 3: Tierschutzrechtliche Verstöße in  
Schlachtbetrieben 2015
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Im Jahr 2016 wurde mit 537 Kontrollen die 
Einhaltung des Lebensmittel- und Fleischhy-
gienerechts durch sächsische Schlachtbetrie-
be geprüft. Darüber hinaus erfolgten zusätz-
lich 1 242 Kontrollen in Schlachtbetrieben zur 
Überprüfung der Einhaltung tierschutzrecht-
licher Anforderungen den Transport von Tie-
ren betreffend (Transportkontrollen). Zusätz-
lich wurde in 2016 mit 716 Kontrollen die 
Einhaltung der tierseuchenrechtlichen und 
tierschutzrechtlichen Anforderungen durch 
sächsische Schlachtbetriebe geprüft, dabei 
wurden drei Verstöße festgestellt.

5 .1 .1  Handbuch Schlachtung  
und Sachkundenachweis

Um die Kontrolle durch die Behörden zu ver-
einheitlichen und zu systematisieren, hat die 

Arbeitsgemeinschaft »Tierschutz« der LAV das 
Handbuch »Tierschutzüberwachung bei der 
Schlachtung und Tötung« überarbeitet (siehe 
Checklisten im Anhang) und der ersten geän-
derten Neufassung im Mai 2017 zugestimmt. 
Das Handbuch ist auch in Sachsen per Erlass 
als Vorgabe zum Vollzug der Verordnung (EG) 
Nummer 1099/2009 und der Tierschutz-Schacht-
verordnung zu beachten.

Anfang des Jahres 2017 haben sich zudem 
die Prüfungsinhalte in der Berufsausbildung 
zum Fleischerhandwerk geändert. In die Aus-
bildungsverordnung integriert wurde nun 
auch das Thema Tierschutz beim Schlachten. 
Vorgeschriebene Unterrichtsthemen sind bei-
spielsweise »die Handhabung und Pflege von 
Tieren vor ihrer Ruhigstellung, Ruhigstellung 
von Tieren bei der Betäubung«, »Betäuben von 
Tieren« sowie »Bewerten der Wirksamkeit der 
Betäubung«.

Ruhig stellen, betäuben und töten darf nur, 
wer eine gültige Sachkundebescheinigung der 
zuständigen Behörde vorweisen kann. Die Lan-
desdirektion Sachsen bietet jedes Jahr den 
»Sachkundelehrgang nach Tierschutzschlacht-
verordnung« für die Tierarten Rind, Schaf, 
Schweine, Pferde und Geflügel an. Die Prüfung 
zum Sachkundenachweis hat die Landesdirek-
tion Sachsen erarbeitet. In Zusammenarbeit 

mit dem Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie erfolgt die Prü-
fung mündlich und schriftlich sowie in einem 
praktischen Teil in einem Schlachtbetrieb und 
bezieht sich immer auf eine bestimmte Tier-
art und die vom Prüfling geübte Methode.

Maßnahmeart Anzahl der  
Maßnahmen

Mängelberichte  
mit Anordnung ohne 
Bescheid

1

mündliche Belehrungen 2

Tabelle 4: Tierschutzrechtliche Verstöße in  
Schlachtbetrieben 2016
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5.2 Schweine

Schweine, die vor der Schlachtung nur unzu-
reichend betäubt wurden, erregten jüngst 
bundesweit die Gemüter. Um solche Defizite in 
der Überwachung zu verhindern, wurden nicht 
nur rechtliche Vorgaben in der Schlachtver-
ordnung fixiert. So führt die LDS beispiels-
weise einmal pro Jahr den Sachkundelehrgang 
nach Verordnung (EG) Nummer 1099/2009 und 
der Tierschutz-Schlachtverordnung zusammen 
mit dem Landesamt für Umwelt und Geologie 
in Köllitsch durch. Durch die Schulungen, die 
Vermittlung von Sachkunde und die Prüfun-
gen wird eine stärkere Sensibilisierung für den 
Tierschutz erreicht und die Ursachen dieser 
Defizite werden verringert.

5 .2 .1 Nottötung

Da das Töten von Wirbeltieren ohne vernünf-
tigen Grund nach § 17 Nummer 1 Tierschutz-
Gesetz strafbar ist, sind die Lebensmittelüber-

wachungs- und Veterinärämter verpflichtet, 
dem bei Verdachtsmomenten nachzugehen. 
Ferkel, bei denen der Verdacht besteht, dass 
sie im Haltungsbetrieb getötet wurden, ob-
wohl sie überlebensfähig waren, werden an 
die Landesuntersuchungsanstalt für das Ge-
sundheits- und Veterinärwesen (LUA) Sach-
sen zur Untersuchung eingeschickt. 

Generell muss die Nottötung für jedes einzelne 
Ferkel genau abgewogen werden und darf nur 
erfolgen, wenn ein vernünftiger Grund vor-
liegt, beispielsweise eine unheilbare Krankheit, 
starke Abmagerung trotz intensiver Versor-
gung, Untertemperatur, Festliegen, Kreislauf-
versagen, fehlender Saugreflex, Anomalien 
(welche ein Weiterleben unmöglich machen) 
oder nicht behandelbares Spreizen der Glied-
maßen. Das Töten überzähliger Ferkel, wenn 
also die Sau mehr Junge geworfen hat, als sie 
Zitzen hat, ist ebenso wenig erlaubt wie das 
lebensschwacher Ferkel. Es müssen dann alle 

Möglichkeiten des Ferkelmanagements (Am-
men, Wurfausgleich) ausgeschöpft werden, 
die sich in der guten fachlichen Praxis be-
währt haben. Liegt ein vernünftiger Grund vor, 
ist eine Nottötung nicht nur erlaubt, sondern 
aus Tierschutzgründen unbedingt geboten, um 
ein weiteres Leiden der Tiere zu vermeiden. 
Zum Töten von überlebensschwachen Ferkeln 
im Bestand wurden die Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinärämter ausführlich bei 
der Dienstberatung der Amtstierärzte in Mei-
ßen am 10. November 2014 geschult. 

Für Tierhalter wurden am Landesamt für Um-
welt und Geologie Weiterbildungslehrgänge 
zum »Sachgerechten Umgang mit Selektions-
tieren« eingerichtet, die einmal pro Jahr durch-
geführt werden. Es werden jeweils ein Sach-
kundelehrgang für Schweinehalter und ein 
Lehrgang für Geflügelhalter angeboten, die 
einen praktischen und theoretischen Teil ent-
halten und mit einer Prüfung abschließen.
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5.3 Rinder

5 .3 .1 Tragende Kühe

Das Schlachten trächtiger Rinder ist aus Tier-
schutzsicht problematisch: Ab dem zweiten 
Drittel der Trächtigkeit kann man nicht mehr 
ausschließen, dass die Föten Schmerzen emp-
finden. Wird der Fötus nicht mehr über das Blut 
des Muttertieres mit Sauerstoff versorgt, er-
stickt er. Je nach Entwicklungsstadium und 
Funktion des Nervensystems kann dies zu Lei-
den beim Tier führen. Schätzungen der Bundes-
tierärztekammer zufolge sind in Deutschland 
etwa zehn Prozent der Rinder bei der Schlach-
tung trächtig, also rund 180 000 Tiere pro Jahr. 
Gesicherte Daten liegen jedoch nicht vor. Die 
Zahlen für die EU geben die Experten der Euro-
pean Food Safety Authority, EFSA, folgender-
maßen an:

Weder in der EU noch in Deutschland gibt es 
bislang gesetzliche Bestimmungen, die das 
Schlachten trächtiger Rinder verbieten. Im 
September 2014 hatte die Agrarministerkon-
ferenz die Bundesregierung gebeten, die recht-
lichen Voraussetzungen für ein solches Verbot 
national und auf EU-Ebene zu schaffen. Im 
Juni 2017 wurde das Tiererzeugnisse-Handels- 
Verbotsgesetz geändert. Darin wird ein Verbot 
der Abgabe von Tieren im letzten Drittel der 
Trächtigkeit zum Zweck der Schlachtung im 
Sinne der Verordnung (EG) Nummer 1099/2009 
über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 
Tötung geregelt. Eine Abgabe zu anderen Zwe-
cken als zur Schlachtung, zum Beispiel bei Be-
sitzerwechsel, ist weiterhin möglich, ebenso der 
Transport in andere Betriebe oder auf die Weide. 
Ausgenommen von der Regelung sind Tötun-
gen, die im Rahmen von Tierseuchenbekämp-
fungsmaßnahmen erforderlich sind. Nicht 
betroffen von der Regelung sind Fälle von Not-
tötungen oder Notschlachtungen im Betrieb. 
Ausgenommen sind außerdem Schafe und 
Ziegen.

Eine Forschungsgruppe der Universität Leipzig 
beschäftigt sich gemeinsam mit der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Ham-
burg mit dieser Praxis. Seit 2015 untersucht 
das Forschungsprojekt SiGN Häufigkeit und 
Ursachen der Schlachtung trächtiger Nutz-
tiere und versucht, daraus Handlungsemp-
fehlungen abzuleiten.

Tierarten Anzahl  
in Prozent

Milchkühe 3,0

Rinder 1,5

Schweine 0,5

Ziegen 0,2

Schafe 0,8

Tabelle 5: Schlachtung tragender Säugetiere in der EU im 
letzten Drittel der Trächtigkeit | Quelle: Erkenntnisse 
zum Tierschutz bei der Schlachtung tragender Tiere 
30. Mai 2017
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Der Afrikanische Wels ist ein robuster Warm-
wasserfisch, der sich in Verbindung mit der 
Abwärmenutzung aus Biogasanlagen gut für 
die Aufzucht in Warmwasserkreislaufanlagen 
eignet. Ein Problem ist allerdings die Schlach-
tung. Mit den nach der Tierschutzschlacht-
Verordnung zulässigen Betäubungsmethoden 
kann er nur mit großem Aufwand erfolgreich 
betäubt werden. Die Züchter Afrikanischer 
Welse hatten daher versucht, eine Betäubung 
durch eine Kühlung in Eiswasser zu erreichen. 
Um diese Methode zu untersuchen haben das 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft und das Sächsische Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie einen 
Forschungsauftrag erteilt. Die Universität 
Leipzig hat zusammen mit der Sächsischen 
Tierseuchenkasse und dem Sächsischen Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und  

Das Töten männlicher Eintagsküken, das so 
genannte »Kükenschreddern«, steht in Sach-
sen nicht im Fokus, weil die geflügelhalten-
den Betriebe zum einen Küken ganz überwie-
gend von außerhalb des Freistaates Sachsen 
beziehen und es innerhalb keine Brütereien 
für Legehennen gibt, zum anderen weil bei 
Masthühnern beide Geschlechter aufgezogen 
werden.

5.4  Welse

5.5  Geflügel

Geologie untersucht, welche Betäubungs- 
und Tötungsverfahren für afrikanische Welse 
tierschutzrechtlich zulässig sind. Das Ergeb-
nis war ein Leitfaden zur Schlachtung von 
Welsen in Aquakulturbetrieben, der Fisch-
wirten und den Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinärämtern zur Verfügung gestellt 
wurde (siehe Anhang Seite 56). 

Eine tierschutzgerechte Betäubung und 
Schlachtung Afrikanischer Welse ist demnach 
nur mittels Kopfschlag oder Elektrobetäu-
bung möglich. Die Eiswassermethode für die 
Betäubung entspricht nicht den tierschutz-
gerechten Anforderungen, weil keine unmit-
telbare Wahrnehmungs- und Empfindungs-
losigkeit eintritt. Sie ist nur im Anschluss an 
die Elektrobetäubung zur besseren Verarbei-
tung der Welse zulässig.

Die Universität Leipzig und die Technische 
Universität Dresden entwickeln jedoch aktuell 
ein Verfahren, bei dem das Geschlecht der 
Küken anhand von Infrarot-Spektroskopie 
oder endokrinologischer Untersuchung noch 
vor dem Schlüpfen bestimmt wird. Nur die 
Eier mit weiblichen Embryonen werden dann 
weiter bebrütet. Die anderen Eier könnten in 
der Industrie weiterverarbeitet werden, denn 

die Aufzucht männlicher Küken ist für Brüte-
reien von Legehennen unwirtschaftlich (siehe 
ausführlich dazu Kapitel 2.4). Ziel der For-
schung ist es, die ethisch und moralisch inak-
zeptable Praxis des Tötens männlicher Ein-
tagsküken aus Legehennenlinien möglichst 
schnell zu beenden.
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Meist treten sie regional gehäuft auf: sich durch einen Erreger schnell verbreitende  
Krankheiten von Tieren. Tierseuchen können große Schäden und Verluste verursachen und 
machen vor Grenzen nicht halt. Daher zielt die Tierseuchenbekämpfung darauf, zunächst die 
Einschleppung einer Seuche zu verhindern und wenn das nicht greift, die Seuchenherde zu 
lokalisieren und zu bekämpfen. Im Vordergrund stehen der Schutz der menschlichen Gesund-
heit und der Schutz der Tierbestände vor Ansteckung. Im Einzelnen gilt es abzuwägen zwischen 
Tierseuche und Tierschutz. Allerdings müssen beim Töten der Tiere die tierschutz-rechtlichen 
Regelungen eingehalten werden, wonach gemäß der nationalen Tierschutzschlacht-Verord-
nung, ein Tier nur unter Betäubung getötet werden darf.

Am 1. Mai 2014 ist ein neues bundesweites Tiergesundheitsgesetz in Kraft getreten. Es ersetzt 
das Tierseuchengesetz und regelt dessen Grundsätze neu. Im Zuge dessen musste auch das 
bisher geltende sächsische Ausführungsgesetz neu gestaltet werden. Es gilt seit dem 9. Juli 2014.

6 Töten im Rahmen einer Tierseuche
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6.1 Geflügelpest

Eine hochgradig ansteckende Krankheit ver-
birgt sich hinter dem Begriff Pest. Die Geflü-
gelpest, auch aviäre Influenza genannt, ist 
eine fiebrige Viruskrankheit von Hausgeflügel, 
für die aber auch viele andere Vögel emp-
fänglich sind. Laut Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) besteht für Menschen keine 
direkte Gefahr.

Wegen des auch Vogelgrippe genannten In-
fluenza-Virus vom Subtypus H5N8 herrschte 
in Sachsen vom 14. November 2016 bis zum 
20. März 2017 Stallpflicht für Geflügel. In Ab-
stimmung mit dem Sächsischen Staatsminis-
terium für Soziales und Verbraucherschutz 
hatte die Landesdirektion Sachsen für das 
gesamte Gebiet des Freistaates die Aufstal-
lung des Geflügels landesweit angeordnet 
und Biosicherheitsmaßnahmen erlassen. »Eine 
landesweite Stallpflicht in Sachsen ist ange-
messen. Wir wollen damit der Einschleppung 
oder Verschleppung der Geflügelpest in die 
heimischen Haus- und Nutzgeflügelbestände 
vorsorglich und konsequent entgegenwirken«, 
hatte Staatsministerin Barbara Klepsch dazu 
erklärt.

Am 12. November 2016 hatte das Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) bei einer, im Landkreis 
Leipzig am Cospudener See aufgefundenen, 
verendeten Reiherente das hochansteckende 
Virus H5N8 nachgewiesen. Daraufhin war zu-
nächst ein Sperrbezirk von drei Kilometern im 
Radius und ein Beobachtungsgebiet mit Radius 
von zehn Kilometern um den Fundort einge-
richtet worden. Entsprechende Befunde lagen 
aber auch in anderen Bundesländern vor, 
ebenso wie in einigen benachbarten Staaten 
wie Polen, Österreich, Ungarn, Kroatien, Däne-
mark, Schweden, Finnland, Frankreich, Rumä-
nien, in den Niederlanden und der Schweiz. Das 
Geflügelpestgeschehen hatte sich weit ausge-
breitet. In Sachsen war – wie die nachfolgende 
Abbildung zeigt – nach einigen Wochen fast 
jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt be-
troffen.

Von insgesamt 32 000 Geflügelbeständen mit 
rund 9,8 Millionen Tieren lagen 11 400 Geflügel-
halter mit ihren 3,2 Millionen Tieren in 119 re-
striktiven Zonen. Damit war mehr als ein Drittel 
der sächsischen Geflügelbetriebe dem Risiko 
der Geflügelpest ausgesetzt.

In die bundesweite Seuchenbekämpfung ist das 
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, 
das Friedrich-Loeffler-Institut, eingebunden. 
Das Institut erhält alle Daten aus den Bundes-
ländern. Nach den Empfehlungen des Fried-
rich-Loeffler-Institutes unterblieben in Sach-
sen als Sicherheitsmaßnahme landesweit auch 
Vogelausstellungen und -märkte. Wird näm-
lich das Virus in einen Geflügelbestand einge-
tragen, sind die Folgen für den betroffenen 
Betrieb drastisch, denn es läuft auf die Tötung 
aller Tiere hinaus. Zwischen dem 14. Novem-
ber 2016 und dem 30. März 2017 sind in Sach-
sen 6 722 Tiere in einem Nutzgeflügelbestand 
und 34 Tiere in einem Tierpark getötet worden. 
Erlässt das Veterinäramt eine Tötungsanord-

nung, kann der Tierhalter eine Entschädigung 
über die Tierseuchenkasse erhalten, soweit er 
alle seine rechtlichen Verpflichtungen erfüllt 
hat. Den Wert der Tiere schätzt der Amtstier-
arzt.

In der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest sind Ausnahmegenehmigungen 
möglich, wenn beispielsweise wegen der be-
stehenden Haltungsbedingungen eine Aufstal-
lung nicht möglich ist. Laufvögel wie Strauße 
lassen sich nicht aufstallen oder in Volieren 
sperren. Hier galten daher landesweit Aus-
nahmegenehmigungen. Diese Genehmigung 
gründet allerdings auf einer risikobasierten 
fachlichen Entscheidung. Es muss dabei sicher-
gestellt werden, dass der Kontakt zu Wild-
vögeln auf andere Weise wirksam unterbun-
den wird und nichts sonstigen Belangen der 
Tierseuchenbekämpfung entgegensteht. Außer-
dem muss der Gesundheitszustand der Tiere 
engmaschig durch Probenahme überwacht 
werden.

Abbildung 1 : Restriktionszonen HPAI H5N8 Sachsen (Stand: 20.02.2017)
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7 Tierschutzgremien
7.1 Landesbeirat

Aktiver Tierschutz wäre ohne den Einsatz zahl-
reicher ehrenamtlicher Bürger in Sachsen kaum 
zu verwirklichen. Nicht wenige von ihnen in-
vestieren ihre gesamte Freizeit in die Hilfe für 
in Not geratene Tiere, die Betreuung herren-
loser Tiere und deren Pflege in Tierheimen.

Seit 1992 unterrichtet und berät der Sächsi-
sche Landesbeirat für Tierschutz das Staats-
ministerium über grundsätzliche Fragen des 
Tierschutzes. Der Beirat besteht aus elf Mit-
gliedern, die ehrenamtlich arbeiten und von 
der Staatsministerin für die Dauer der Legis-
laturperiode berufen werden. 

Der Landesbeirat setzt sich zusammen aus 
Vertretern des Sächsischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Landwirtschaft, des Landes-
tierschutzverbandes, je einem Vertreter eines 
örtlichen Tierschutzvereins aus den Regie-
rungsbezirken Dresden, Leipzig und Chemnitz, 
des Sächsischen Landesbauern- sowie des Lan-
destierärzteverbandes, aus den Fakultäten für 
Medizin und für Biowissenschaften der Uni-
versität Leipzig und des Verbandes der privaten 
Grundstückseigentümer sowie der Vertreterin 
des SMS als Vorsitzende. Außerdem berät der 
Landesbeirat für Tierschutz die Staatsminis-
terin, wer aus einem vorgeschlagenen Kreis 
von verdienten Tierschützern, für die jährlich 
zu vergebende Sächsische Tierschutzmedaille 
in Frage kommt.

Ein- bis zweimal jährlich kommt der Beirat 
zusammen und spricht neben den Anträgen 
zum Tierschutzpreis über spezielle Themen. Die 
Mitglieder nutzen die Treffen, um sich über 
Haltungsverfahren und Möglichkeiten tierge-
rechter Tierhaltung zu informieren. Daher wur-
den bei den Sitzungen im Sommer verschie-
dene Einrichtungen und Betriebe besucht.

Im Juni 2017 fand eine Fachexkursion nach 
Cunnersdorf zum Thema Weidehaltung und 
Offenstallhaltung sowie Haltung von Rindern 
ohne Hörner statt.

Themen im Tierschutzbeirat waren im Jahr 2017 
unter anderem:

•	  Tierschutzpreis 2017,
•	  Schlachtung afrikanischer Welse,
•	  Informationen zur Überarbeitung der Hand-

bücher Schlachten, Tiertransport, Tierversu-
che sowie Kontrolle von Nutztierbeständen,

•	  Tierschutz beim Transport in Drittländer,
•	  Weidehaltung von Schafen,
•	  Ferkelkastration,
•	  Verzicht auf Schnabelkupieren bei  

Legehennen,
•	  Klauenerkrankungen bei Rindern,
•	  Anbindehaltung von Milchkühen,
•	  Landestierschutzbeauftragte in anderen 

Bundesländern,
•	  Quarantänestation Haustiere,
•	  Katzenkastration,
•	  Pelztierhaltung,
•	  Schlachtung tragender Säugetiere,
•	  Förderung von Tierheimen,
•	  Schutz freilebender Katzen,
•	  Vertreter der Tierschutzseite in der  

Tierversuchskommission nach § 15,
•	  Realisierung des Beschlusses des  

Bundesverwaltungsgerichts vom  
8. November 2016 zur Kastenstandhaltung 
von Sauen in Deckzentrum und

•	  Unterbringung von Reptilien.

Im Juni 2016 besuchte der Beirat das Max-
Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und 
Genetik in Dresden (CBG). Der Tierschutzbe-
auftragte und Zoologe Jussi Helppi hielt dem 
Beirat einen Vortrag zur Versuchstierhaltung. 
Weitere Themen im Tierschutzbeirat waren im 
Jahr 2016 unter anderem: 

•	Tierschutzpreis 2016,
•	nichtkurative Eingriffe bei Nutztieren,
•	  Kastenstandhaltung von Schweinen im 

Deckzentrum,
•	Kupieren von Vögeln in Zoos und
•	Förderung von Tierschutzvereinen.

Im Juni 2015 tagte der Beirat in Köllitsch und 
erhielt eine Führung durch die Haltungsanla-
gen des Lehr- und Versuchsgut des Sächsi-
schen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie. Ferner beschäftigte sich der Tier-
schutzbeirat im Jahr 2015 unter anderem mit 
folgenden Themen:

•	Tierschutzpreis 2015,
•	 Initiative des BMEL für mehr Tierwohl,
•	  Gutachten des Wissenschaftlichen  

Beirats zur Agrarpolitik,
•	Enthornen von Kälbern und
•	  Empfehlungen zum Umgang mit  

Fundtieren.
 
Im Juni 2014 fand die Beiratssitzung in Leipzig 
statt und war verbunden mit einer Führung 
durch Gebäude und Außenanlagen des Tier-
heims Leipzig mit Fokus auf die Aufnahme 
von Reptilien, insbesondere Schlangen. Ferner 
ging es im Tierschutzbeirat unter anderem 
um folgendes:

•	Tierschutzpreis 2014,
•	  Informationen des SMS über Änderungen 

im Tierschutzrecht:
•	Tierschutzverbandsklagerecht,
•	Erlaubnispflicht für Hundetrainer, 
•	  betriebliche Eigenkontrolle durch  

Landwirte,
•	Katzenschutzgebiete und
•	  Änderung der  

Tierschutzschlachtverordnung.
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Viele Tierschutzvereine betreiben Tierheime, 
die als erster Anlaufpunkt für die Aufnahme 
von Fundtieren zur Verfügung stehen. Sie 
nehmen Tiere vorübergehend in Pflege und 
beraten Tierfreunde zu Haltung und Pflege. 
Zudem vermitteln sie Tiere und machen Bil-
dungsarbeit. Mit Stand 31. Dezember 2016 
gab es in Sachsen 54 Tierheime.

Seit 1992 erhalten gemeinnützige eingetra-
gene Tierschutzvereine in Sachsen, von denen 
derzeit 31 beim Deutschen Tierschutzbund 
organisiert sind sowie der Landestierschutz-
verband staatliche Hilfen.24 Sie werden ge-
währt, um Tierfutter zu kaufen, die Tierarzt-
kosten für die Kastration herrenloser Katzen 
zu bestreiten und sonstigen Tierbedarf zu 

erwerben. Ziel ist, die Aufnahme und Betreu-
ung herrenloser Tiere und Fundtiere zu ver-
bessern. Die Unterbringung von Fundtieren 
ist zunächst Pflicht der Kommune. Weil eh-
renamtlich arbeitende private Tierschutzver-
eine den Bau von Anlagen zur Unterbringung 
von Tieren nicht allein finanzieren können, ist 
auch staatliche Unterstützung angebracht. 
Die Förderung dient der Erhaltung und Erwei-
terung der Versorgungskapazität für herren-
lose Tiere in Sachsen. Außerdem hatte und 
hat diese Förderung sicherheitsrechtliche Re-
levanz. Die Unterstützung der Kastration von 
Katzen dient dazu, die Bestände zu verringern 
und die Verbreitung von Krankheiten inner-
halb der Populationen und damit Tierleid zu 
reduzieren.

Auf Antrag gewährt der Freistaat Sachsen 
eingetragenen Tierschutzvereinen jährlich 
Fördermittel. Wie im nachfolgenden Diagramm 
sichtbar, sind die Zuschüsse für Investitions-
kosten in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich von 280 000 Euro auf nun 350 000 Euro 
erhöht worden. Das Geld soll vor allem dazu 
verwendet werden, Quarantäneeinrichtungen 
zu bauen, in denen auch polizeilich unterzu-
bringende Tiere aus Drittländern unterkom-
men sollen. Im Haushaltsplan 2017 und 2018 
sind, ebenso wie in den Vorjahren, für Tier-
schutzvereine Sachkostenzuschüsse in Höhe 
von jeweils 280 000 Euro vorgesehen.

7.2 Staatliche Förderung

Abbildung 2: Bereitgestellte Haushaltsmittel zur Förderung von eingetragenen Tierschutzvereinen in Sachsen
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7.3 Tierschutzmedaille

Die Staatsministerin wählt auf Vorschlag des 
Tierschutzbeirats die Projekte und Personen 
aus, die jährlich mit dem Preis ausgezeichnet 
werden. Entscheidend bei der Auswahl der 
Vorschläge sind die Aussagekraft und Aus-
zeichnungswürdigkeit des jeweiligen Projekts 
für den Tierschutz. Die Sächsische Tierschutz-
medaille wird anlässlich des Welttierschutz-
tages rund um den 4. Oktober verliehen und 
trägt den Namen des Dresdner Universalge-
lehrten Johann Georg Palitzsch (1723 bis 1788), 
der als Vorreiter für einen ethischen Tierschutz 
gilt.

Im Berichtszeitraum erhielten mehrere Persön-
lichkeiten die Johann-Georg-Palitzsch-Medaille 
für ihr außergewöhnliches Tierschutz-Enga-
gement.

Im Jahr 2014 ging der Sächsische Tierschutz-
preis an Thomas Bolbrock aus Zittau und 
Rosemarie Lange und Inge Bär vom Tierschutz-
verein »Franz von Assisi« Sebnitz. Alle drei 
Preisträger setzten sich für die Betreuung wil-
der Katzenpopulationen ein. So finanzierte 
Thomas Bolbrock aus eigenen Mitteln mehrere 
Katzenschutzhäuser in Zittau und Umge-
bung. Er sorgte mit seinem Team nicht nur 
für die Fütterung der herrenlosen Tiere, son-
dern trug durch die Kastration der verwilder-
ten Katzen dazu bei, dass sich die Populatio-
nen nicht weiter vermehrten und schließlich 
auflösten. Die Vorsitzende des Tierschutzver-
eins »Franz von Assisi« Sebnitz, Rosemarie Lange, 
kümmerte sich ebenso wie Inge Bär um die 
tierärztliche Versorgung und Kastration frei-
lebender Katzen.

Die Johann-Georg-Palitzsch-Medaille wür-
digte 2015 Matthias Stark für den Aufbau des 
Gnadenhofs für Tiere in Ellefeld im Vogtland-
kreis. In seiner Auffangstation für ältere Nutz-
tiere finden Pferde, Esel, Schafe und Ziegen 
ebenso wie Kleintiere ein Zuhause. Auch Ju-
gendliche, ältere Menschen und Kranke sind 
in das Projekt eingebunden.

2016 zeichnete Staatsministerin Barbara Klepsch 
den Direktor des Zoos Leipzig, Professor Jörg 
Junhold, mit dem Sächsischen Tierschutzpreis 
aus. Dem Zoo Leipzig ist es gelungen, eine 
Voliere für Kuba- und Chileflamingos zu er-
richten. Hier können die Vögel fliegen und 
Elterntiere Junge ausbrüten und aufziehen. 
Dies ist einer der wichtigen Erfolge der Arter-
haltungsprogramme und Ex-situ-Projekte des 
Zoos. Außerdem zeichnet sich die Menschen-
affenanlage Pongoland zum einen durch die 
Haltung aller hochbedrohten Menschenaffen-
arten unter einem Dach und zum anderen 
durch die wissenschaftliche Kooperation mit 
dem Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie aus. Diese Kombination ist in 
Deutschland einzigartig. Professor Junhold 
engagierte sich für die Unterbringung von 
Zootieren in naturnahen Lebensräumen, die 
den Tieren ideale Bedingungen bieten und den 
Besuchern barrierefreie Einblicke in eine Tier-
welt, ähnlich wie es in der freien Natur der 
Fall wäre. In seiner Funktion als Präsident des 
Weltzooverbandes von 2011 bis 2013 hat Pro-
fessor Junhold die Erarbeitung der ersten 
Welt- Tierschutzstrategie (»Animal Welfare 
Strategy«) für die globale Zoogemeinschaft ini-
tiiert und als Mitglied einer internationalen 
Arbeitsgruppe rasch vorangetrieben. Im Ver-
band Deutscher Zoodirektoren (VDZ) ist er 
derzeit Vizepräsident; außerdem engagiert 
sich Professor Junhold im Vorstand des Euro-
päischen Zooverbandes (EAZA).

Der Tierschutzpreis 2017 ehrt mit Bernhard 
Steinert und seinem Biohof in Cunnersdorf/
Hohnstein ein besonderes Vorbild der Rinder-
haltung. Bernhard Steinert ist es gelungen, bei 
seinen rund 30 Milchrindern auf das Enthor-
nen zu verzichten und die Tiere nach dem 
Füttern und Melken tagsüber und während 
der Nacht auf der Weide zu halten. Deshalb 
leiden die Tiere nicht an den ansonsten weit 
verbreiteten Gelenk- oder Klauenerkrankun-
gen. Damit ist Bernhard Steinert seiner Zeit 
weit voraus. Sein Biohof lebt schon seit Jah-

ren, was ein Gutachten im Auftrag des BMEL 
empfiehlt und jetzt mit der Nutztierstrategie 
umgesetzt werden soll. Vor zwei Jahren hatte 
dieses Gutachten »Wege zu einer gesellschaft-
lich akzeptierten Nutztierhaltung« des wissen-
schaftlichen Beirats des BMEL für Aufruhr in 
der Landwirtschaft gesorgt. Von Kritikern wurde 
es gar als utopische Zukunftsmusik bezeich-
net. Was für viele Betriebe eine große Her-
ausforderung sein wird, hat Bernhard Steinert 
bereits gemeistert. Mit seinem Biohof zeigt 
er, dass neue Wege in der Nutztierhaltung 
möglich und erfolgreich sind.    

Bernhard Steinert ist Preisträger 2017

Prof. Jörg Junhold freute sich 2016 über die 
Auszeichnung
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Die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere ist 
eng an die Anforderungen des Tierschutzes 
gebunden. Anliegen jedes Landwirtes ist es, das 
Wohlbefinden der Tiere zu sichern. Nur ge-
sunde Tiere sind in der Lage, Leistungen zu 
erzielen. Darüber hinaus können so tierärztli-
che Behandlungen eingeschränkt werden. Eine 
Vielzahl der Investitionen im Bereich der 
Tierhaltung zielt direkt auf die Verbesserung 
der Haltungsbedingungen. 

Der Freistaat Sachsen unterstützt diese Initi-
ativen und fördert Investitionen in die Hal-
tung landwirtschaftlicher Nutztiere. Grund-
lage hierfür ist die Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Land-
wirtschaft zur Förderung der Landwirtschaft, 
der Europäischen Innovationspartnerschaf-
ten (EIP AGRI) und des Wissenstransfers, 
einschließlich Demonstrationsvorhaben im 
Rahmen des Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum im Freistaat Sachsen – (För-
derrichtlinie Landwirtschaft, Innovation, Wis-
senstransfer – RL LIW/2014). Fördervoraus-
setzung ist die Einhaltung aller rechtlichen 
Vorschriften. Unterstützt werden nur Investi-
tionen, welche die tier- und umweltgerechte 
Haltung verbessern. Stallanlagen, die einen 
besonderen tierwohlbezogenen Standard er-

füllen, erhalten eine höhere Förderung. Sach-
sen setzt dabei die bundeseinheitlichen Rah-
menbedingungen des GAK-Rahmenplans in 
der modernen Tierhaltung um. Im Zeitraum 
2014 bis Dezember 2016 wurden insgesamt 
rund 48 Millionen Euro Fördermittel für In-
vestitionen im Bereich Tierhaltung bewilligt. 
Insgesamt wurden 157 Projekte in der Tier-
haltung unterstützt. 

Hauptinvestitionsschwerpunkte waren die Be-
reiche Rinder- und Schweinehaltung. In der 
Rinderhaltung wurden unter anderem Maß-
nahmen zur Verbesserung des Tierkomforts, 
wie tiergerechte Liegeboxen und trittsichere 
Laufgänge, gefördert. Des Weiteren wurden 
Investitionen zur Futterlagerung als eine 
Grundlage zur Gesunderhaltung der Bestände 
bezuschusst.

Gesellschaftliche Akzeptanz der Tierhaltung ist 
Voraussetzung für eine nachhaltige Produktion. 
Seitens der Landwirte werden unter anderem 
»Tage des offenen Hofes« und Verbraucher-
informationsveranstaltungen durch geführt, um 
Einblicke in ihre Produktion zu gewähren. Da-
rüber hinaus geben die Internetseite »Tierische 
Nachbarn« und die Broschüre »Ein Stall in 
meinem Dorf« des Sächsischen Staatsminis-

teriums für Umwelt und Landwirtschaft Ein-
blicke in die moderne Tierhaltung.

Zur Information von Tierhaltern, wie auch der 
Öffentlichkeit, über besonders tierschutzge-
rechte Haltungsverfahren führte das Sächsi-
sche Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft bereits seit 1992 im zweijäh-
rigen Rhythmus den Wettbewerb »Tierge-
rechte und umweltverträgliche Haltung land-
wirtschaftlicher Nutztiere« durch. Mehr als 
340 Unternehmen beteiligten sich bereits an 
diesem Wettbewerb und stellten ihre Haltungs-
systeme der kritischen Bewertungskommission 
vor. Für alle Bereiche der Tierhaltung wurden 
innovative Haltungsverfahren als Neu- und 
Umbaulösungen vorgestellt. Vom Wettbewerb 
gehen Impulse zum Nachahmen und zum 
Informationsaustausch unter den Berufskol-
legen aus. Der Wettbewerb 2015/2016 zeigte 
erneut, dass, unabhängig von der Größe des 
Tierbestandes, hervorragende Haltungs- und 
Nutzungsmöglichkeiten und vielfältige kreative 
einzelbetriebliche Lösungen für eine tierge-
rechte Haltung in den Landwirtschaftsbetrieben 
eingesetzt werden. Weitere Informationen sind 
auf der Internetseite www.smul.sachsen.de/
lfulg/38742.htm zu finden.

8 Tierschutz in landwirtschaftlicher Initiative
8.1  Förderung von Investitionen zur landwirtschaftlichen Tierhaltung

http://www.smul.sachsen.de/lfulg/38742.htm
http://www.smul.sachsen.de/lfulg/38742.htm
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8.2  Aufgaben der Landwirtschaftsverwaltung  
und der Fachverbände

Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie führte im Fachgebiet 
Tierhaltung von Mitte 2014 bis Mitte 2017 
zahlreiche Informations- und Schulungsver-
anstaltungen durch, welche seitens der Land-
wirte reges Interesse fanden. Das Angebot 
umfasste unter anderem:

•	  Sachkundelehrgänge zur Haltung  
verschiedener Tierarten (Schaf/Ziege, 
Lama/Alpaka, Gehegewild, Pferd, zum 
Nottöten moribunder Tiere (Schwein,  
Geflügel)) und in Zusammenarbeit  
mit der Landesdirektion Sachsen zur  
Tierschutz-Schlachtverordnung und  
Tierschutz-Transportverordnung,

•	  Anwender- beziehungsweise Praktiker-
seminare zu Tiergesundheitsvorsorge, 
Tierwohlorientierte Fütterung, Hygiene-
maßnahmen,

•	  Vorträge zu Tierwohl und Tierschutz-
aspekten anlässlich von Fachtagen  
(Milchrindtag, Schweinetag, Pferdetag, 
Geflügeltag, Bau und Technik),

•	  Fachforum Tierhaltung und Tiergesundheit 
mit der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Leipzig, begonnen 2015 
zum Thema »Antibiotika in der Nutztier-
haltung«, 2016 zum Thema »Mensch und 
Tier teilen sich einen Arbeitsplatz«.

 
In Sachsen tragen zahlreiche Tierzuchtver-
bände und -vereinigungen für die Tierarten 
Rind, Schwein, Schaf und Ziege, Pferd, Wirt-
schaftsgeflügel, Rassegeflügel, Kaninchen, 
Gatterwild, Büffel, Lama und Alpaka, Bienen 
und Fische dazu bei, dass Haltungsbedingun-
gen ständig verbessert und neue rechtliche 
Vorgaben vermittelt werden. Neben ihrer Auf-
gabe als Interessenvertretung nehmen sie auch 

beratende Funktionen wahr. Die Wissensver-
mittlung und der Erfahrungsaustausch erfolg-
ten dabei unter anderem über Fachveranstal-
tungen, Lehrfahrten und Informationsblätter.

Die Arbeit der 13 Erzeugergemeinschaften im 
Bereich tierische Erzeugung im Freistaat 
Sachsen, deren Tätigkeitsschwerpunkt die 
Vermarktung von Produkten darstellt, tragen 
mit Qualitäts- und Erzeugungsregeln eben-
falls zur Verbesserung des Tierschutzes bei.
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Im Forschungsprogramm des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie wurden und werden vielfältige Pro-
jekte mit direktem und indirektem Bezug zum 
Tierschutz in der landwirtschaftliche Tierhal-
tung durchgeführt. Dazu gehörten unter an-
derem Beurteilungen von Haltungssystemen 
und deren Auswirkungen auf das Tier sowie 
Fragestellungen des Hygienemanagements 
und der Tiergesundheitsvorsorge (siehe Anlage 
»Forschungsprojekte des LfULG hinsichtlich 
Tierhaltung und Tierschutz im Berichtszeit-
raum«).

Hervorzuheben sind die FuE-Vorhaben zur Ver-
meidung von Verhaltensstörungen (Schwanz-
beißen beim Schwein), zur Früherkennung und 
Prävention von Verhaltensstörungen (Feder-
picken) bei nicht schnabelkupierten Legehen-
nen und zur Bewertung tiergerechter Verfahren 
bei Verödung der Hornanlage beim Kalb.

Die Forschungsergebnisse wurden in Fachzeit-
schriften publiziert und bei Veranstaltungen 
präsentiert. Sie schlagen sich auch in bundes-
weit anerkannten Empfehlungen der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft e. V. (DLG) 
und des Kuratoriums für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) nieder.

Darüber hinaus wurden im Lehr- und Ver-
suchsgut Köllitsch außerdem Neuerungen zur 
tiergerechten Haltung in der Praxis (Schweine- 
und Kälberhaltung) erprobt. Im Ergebnis wur-
den Anwendungsempfehlungen abgeleitet.

8.3 Tierschutzaspekte in der angewandten Forschung
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8.4  Tierschutz in der Berufs ausbildung

8.5  Staatliche Beihilfen nur im Einklang mit dem Tierschutz

8.6  Tierschutz im Rahmen von Qualitäts sicherungs systemen

In der Berufsausbildung der landwirtschaft-
lichen Berufe haben die Vermittlung der Be-
dürfnisse der Tiere und der Tierschutz einen 
hohen Stellenwert. Sie sind ein Schwerpunkt 
des Prüfungswesens.

Die Verordnung über die Berufsausbildung zum 
Tierwirt sieht im Ausbildungs-Rahmenplan 

Gemäß der Verordnung (EG) Nummer 1306/2013 
ist die Gewährung von Direktzahlungen auch 
an die Einhaltung von Vorschriften in den 
Bereichen Umwelt, Lebensmittel- und Futter-
mittelsicherheit sowie Tiergesundheit und 
Tierschutz (Cross Compliance) geknüpft.

Verstöße gegen diese Vorschriften führen zu 
einer Kürzung der Direktzahlungen. Somit ist 
eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme 
auf die Durchsetzung gemeinschaftlicher Vor-
gaben vorhanden.

Qualitätssicherungssysteme tragen zur Einhal-
tung und Verbesserung der Tierschutzbelange 
in der Lebensmittelkette bei. Das Prüfsystem 
»QS«, als freiwilliges System der Wirtschaft, 
basiert auf einer stufenübergreifenden Quali-
täts-, Prozess- und Rückverfolgbarkeitssiche-
rung bei der Erzeugung, Verarbeitung und Ver-
marktung von Lebensmitteln. Auf jeder, an der 
Lebensmittelproduktion beteiligten Prozess-
stufe sind spezifische Standards und Kontroll-
systeme vorgeschrieben, welche auf freiwilliger 
Basis über gesetzliche Vorgaben hinausgehen 
(zum Beispiel das Futtermittel- und das Sal-
monellenmonitoring, tierärztlicher Betreuungs-

einen zeitlichen Richtwert von zwei Wochen 
im ersten Ausbildungsjahr für das Thema Tier-
schutz vor. Weiterhin sind hier auch die The-
men Tiergesundheit und -hygiene verankert. 
Innerhalb der überbetrieblichen Ausbildung 
sind in Rahmenstoffplänen der landwirtschaft-
lichen Berufe vor allem Themen der tierge-
rechten Haltung, der Tiergesundheit und Füt-

terung sowie zum Tiertransport enthalten. Der 
verantwortungsvolle Umgang mit Tieren wird 
den Auszubildenden im Verlauf der Ausbil-
dung in den Betrieben und den Ausbildungs-
stätten tagtäglich vermittelt.

Bereits seit Oktober 2005 wird vom Freistaat 
Sachsen zur Unterstützung der landwirtschaft-
lichen Betriebe bei der Bearbeitung und Doku-
mentation der Einhaltung der fachrechtlichen 
Anforderungen und der Vorgaben wirtschafts-
eigener Qualitätssicherungssysteme das Sys-
tem »Gesamtbetriebliche Qualitätssicherung 
für landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen« 
(GQSSN) angeboten und ständig aktualisiert. 
GQSSN bündelt die Fülle der für die landwirt-
schaftliche Erzeugung geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Mit Hilfe von Checklisten kann 

der Betrieb in kürzester Zeit die Übereinstim-
mung der betrieblichen Verhältnisse mit dem 
geltenden Fachrecht und die Vollständigkeit 
seiner Dokumentation überprüfen und umge-
hend auf Abweichungen reagieren. Das GQSSN 
wird in der Praxis angewandt. Zurzeit gibt es 
im Freistaat Sachsen circa 430 Unternehmen, 
welche dieses Dokumentations- und Eigen-
kontrollinstrument nutzen.

vertrag). Mehr als 125 000 Tierhaltungsbetriebe 
haben sich bundesweit für die Teilnahme am 
QS-Prüfsystem für Lebensmittel entschieden. 
Im Freistaat Sachsen sind derzeit 26 der Ge-
flügelhaltungen, 269 Rinderhaltungen und 
189 Schweinehaltungen QS-Systempartner25 
und unterwerfen sich damit freiwillig zusätz-
lichen Anforderungen und Kontrollen. 

Mit der Branchen-Initiative »Tierwohl« setzen 
sich seit 2015 Unternehmen und Verbände aus 
Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Lebens-
mitteleinzelhandel gemeinsam für eine tier-
gerechtere und nachhaltigere Fleischerzeu-

gung ein. Durch die Initiative »Tierwohl« sollen 
Landwirte Tierwohlkriterien noch stärker be-
rücksichtigen können, ohne dass dies ihre 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Teilneh-
mende Betriebe verpflichten sich, bestimmte 
Anforderungen umzusetzen. Dies wird mit 
einem entsprechenden Tierwohlentgelt ver-
gütet. Die Initiative erstreckt sich auf die 
Schweine- und Mastgeflügelhaltung. Insge-
samt kommen derzeit bundesweit die Tier-
wohlkriterien der Initiative rund 280 Millionen 
Tieren zugute. Im Freistaat Sachsen ist der 
Sächsische Landesbauernverband e. V. als 
Bündler der Initiative »Tierwohl« tätig.
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Das Sächsische Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz hat tierschutzrechtli-
che Regelungen im Freistaat Sachsen und in 
Kooperation mit anderen Bundesländern 
auch auf Bundesebene vorangebracht und 
durch effektive Kontrollen konsequent umge-
setzt. Haustiere sollen tiergerecht gehalten, 
Nutztiere zur Erzeugung hochwertiger Lebens-
mittel beitragen. Die Qualität dieser Lebens-
mittel hängt unmittelbar von der Tiergesund-
heit und dem Wohlbefinden der Nutztiere ab. 
Diese Gesundheit zu fördern und zu erhalten 
sowie die Bedürfnisse des Tiers zu erfüllen, ist 
zunächst Aufgabe des Tierhalters. Sie sollten 
jedoch in ihrer Verantwortung unterstützt wer-
den, denn viele verschiedene Faktoren tragen 
zu Erkrankungen und Verhaltensstörungen 
bei, das Thema Tierschutz ist komplex.

Es gilt der Grundsatz des Tierschutzgesetzes: 
»Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen 
Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufü-
gen.« Das schließt auch Privathaushalte ein, 
in denen Millionen Haustiere gehalten wer-
den. Hunde, Katzen, Vögel oder Kaninchen 
sind allerdings keine Spielzeuge. Vor der An-
schaffung eines Haustiers muss genau ge-
prüft werden, ob eine tiergerechte Haltung 
wirklich dauerhaft möglich ist. Ebenso wie 
für den nationalen sowie internationalen 
Transport von Nutztieren, gelten auch für das 
Reisen von Haustieren klare Bedingungen.

Immer wieder wird die gesamtgesellschaftli-
che Verpflichtung deutlich: Um nachhaltige 
Verbesserungen im Tierschutz zu erreichen 
und mehr Tierwohl zu sichern, ist ein Umden-
ken nötig. Tiere nicht nur als Produkt wahr-
zunehmen, sondern sie in ihrem Wert zu 
schätzen, erfordert weiterhin einen Diskurs 
zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und 
Politik. Die Strategie der Staatsregierung be-
steht auch künftig darin, das Tierwohl Stück 
für Stück zu verbessern und gleichzeitig dafür 
zu sorgen, dass diese Herausforderung wirt-
schaftlich machbar ist.

In Kürze wird das staatliche Tierwohllabel des 
BMEL auf den Weg gebracht. Dann können 
die Verbraucher durch ihre persönliche Kauf-
entscheidung zu mehr Tierwohl beitragen. 
Um tiergerechte Haltungsbedingungen vor 
allem für Nutztiere sicherzustellen, entwi-
ckelt das SMS, gemeinsam mit dem Bundes-
landwirtschaftsministerium und den entspre-
chenden Ministerien in den Ländern, Konzepte 
zur Beratung, zur Kontrolle und auch für 
Sanktionen. Es geht dabei um die Haltung 
von Schweinen, um die Schlachtung von 
trächtigen Säugetieren, um Alternativen zu 
Tierversuchen und um ein staatlich geprüftes 
Tierschutzlabel. In Sachsen hat das Modell-
projekt »Praxiserprobung zum Verzicht auf 
das Kupieren von Schnäbeln bei Legehennen« 
Betriebe darauf vorbereitet, so dass auch in 

sächsischen Ställen seit Januar 2017 keine 
Hennen mehr mit kupiertem Schnabel einge-
stallt wurden. Durch die daraus entstandene 
Broschüre der Schriftenreihe des LfULG »Ku-
pierverzicht bei Legehennen« wurden die Er-
kenntnisse des Forschungsprojekts auch den 
nichtteilnehmenden Betrieben zur Verfügung 
gestellt. Ein ähnliches Projekt zur Vermeidung 
von Schwanzbeißen sowie Schwanz- und 
Ohrrandnekrosen bei Schweinen trägt zur Ver-
besserung der Schweinehaltung bei.

Auch künftig bleibt die Sächsische Staatsre-
gierung der Fortführung solcher tierschutz-
relevanten Prozesse verpflichtet. Die Neufas-
sungen der Handbücher »Transportkontrollen« 
sowie »Schlachten« sind beschlossen. Für das 
Handbuch »Tierschutzüberwachung in Nutz-
tierhaltungen« sind die Checklisten überar-
beitet; nun muss eine Anpassung für Sachsen 
erfolgen und die Abstimmung, wie das elek-
tronische Datenerfassungssystem program-
miert werden soll. Die Überarbeitung des 
Handbuchs »Tierversuche« steht kurz vor dem 
Abschluss.

Es bleibt als Zukunftsaufgabe: In Verantwor-
tung für die Tiere haben Politik, Gesellschaft 
und Wirtschaft die Pflicht, den Tierschutz 
voranzubringen.

9 Ausblick
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in landwirtschaftlichen Betrieben 2014 bis 2016
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Kontrollbericht Checklisten
Checkliste zur Vermeidung von Verhaltensstörungen (Schwanzbeißen) 
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Checkliste Anlieferung, Entladung und Wartestall
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Checkliste zur Kontrolle des betriebseigenen Überwachungsverfahrens nach Artikel 16 (Betäubungskontrolle)
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Leitfaden zur Schlachtung von Welsen
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Transportkontrollen in Sachsen 2014

Tierart Gezielte Kontrollena Zufallskontrollenb Dokumenten kontrollen

Rinder

Anzahl der Kontrollen 300 2

Anzahl der kontrollierten Tiere 27 234 34

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 300 2

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 294 1 5

Schweine

Anzahl der Kontrollen 175 2

Anzahl der kontrollierten Tiere 51 461 1 286

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 178 2

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 590 2 4

Schafe/Ziegen

Anzahl der Kontrollen 7 1

Anzahl der kontrollierten Tiere 39 31

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 7 1

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 7 1 0

Equiden

Anzahl der Kontrollen 10 1

Anzahl der kontrollierten Tiere 38 7

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 10 1

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 9 1 1

Geflügel

Anzahl der Kontrollen 3 200 0

Anzahl der kontrollierten Tiere 48 005 198 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 3 182 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 2 963 0 5

Tabelle 7: Transportkontrollen in Sachsen im Jahr 2014 gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005

a  Kontrollen am Versandort mit Ziel anderer Mitgliedstaat oder Drittland und alle Kontrollen am Schlachthof
b  Kontrollen im fließenden Verkehr und Kontrollen beim Ver- und Umladen an Kontroll- und Sammelstellen
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Tierart Gezielte Kontrollena Zufallskontrollenb Dokumenten kontrollen

Rinder

Anzahl der Kontrollen 587 9

Anzahl der kontrollierten Tiere 47 005 164

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 457 9

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 556 9 22

Schweine

Anzahl der Kontrollen 178 5

Anzahl der kontrollierten Tiere 100 416 3 162

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 174 5

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 1 135 4 28

Schafe/Ziegen

Anzahl der Kontrollen 1 1

Anzahl der kontrollierten Tiere 250 300

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 1 1

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere ! 1 2

Equiden

Anzahl der Kontrollen 63 0

Anzahl der kontrollierten Tiere 284 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 43 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 33 0 7

Geflügel

Anzahl der Kontrollen 2 934 0

Anzahl der kontrollierten Tiere 47 763 962 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 2 857 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 2 690 0 2

Fische

Anzahl der Kontrollen 10 0

Anzahl der kontrollierten Tiere (in t) 1 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 10 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 7 0 4

Sonstige

Anzahl der Kontrollen 6 7

Anzahl der kontrollierten Tiere 120 006 72

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 5 7

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 3 2 14

Tabelle 8: Transportkontrollen in Sachsen im Jahr 2015 gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005

Transportkontrollen in Sachsen 2015

a Kontrollen am Versandort mit Ziel anderer Mitgliedstaat oder Drittland und alle Kontrollen am Schlachthof
b Kontrollen im fließenden Verkehr und Kontrollen beim Ver- und Umladen an Kontroll- und Sammelstellen
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Tierart Gezielte Kontrollena Zufallskontrollenb Dokumentenkontrollen

Rinder

Anzahl der Kontrollen 330 25

Anzahl der kontrollierten Tiere 37 825 383

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 304 18

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 305 25 207

Schweine

Anzahl der Kontrollen 134 17

Anzahl der kontrollierten Tiere 74 322 5 388

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 87 15

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 91 17 75

Schafe/Ziegen

Anzahl der Kontrollen 5 0

Anzahl der kontrollierten Tiere 304 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 3 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 3 0 2

Equiden

Anzahl der Kontrollen 49 1

Anzahl der kontrollierten Tiere 141 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 28 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 39 1 7

Geflügel

Anzahl der Kontrollen 1 936 2

Anzahl der kontrollierten Tiere 23 469 279 972

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 1 152 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 1 648 2 15

Fische

Anzahl der Kontrollen 17 0

Anzahl der kontrollierten Tiere (in t) 13 313 0

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 13 0

Anzahl der kontrollierten Begleitpapiere 12 0 41

Sonstige

Anzahl der Kontrollen 7 11

Anzahl der kontrollierten Tiere 1 712 63

Anzahl der kontrollierten Transportmittel 6 0

Tabelle 9: Transportkontrollen in Sachsen im Jahr 2016 gemäß Artikel 27 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005

Transportkontrollen in Sachsen 2016

a  Kontrollen am Versandort mit Ziel anderer Mitgliedstaat oder Drittland und alle Kontrollen am Schlachthof
b  Kontrollen im fließenden Verkehr und Kontrollen beim Ver- und Umladen an Kontroll- und Sammelstellen
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Die Fortbildung für Amtsärzte und amtliche 
Tierärzte der Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinärämter der Landkreise und kreisfreien 
Städte des Freistaates Sachsen fanden im Aus- 
und Fortbildungszentrum der Fachhochschule 
der Sächsischen Verwaltung in Meißen statt. 
In dieser Fortbildung ging es unter anderem 
um folgende Themen:

7.	Mai	2014

Afrikanische Schweinepest, EU-Rechtsvor-
schriften, amerikanische Faulbrut, Sächsisches 
Ausführungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz

10.	November	2014

Tötung von überlebensschwachen Saugfer-
keln bis 5 kg im Bestand, Fleischhygienerecht, 
Mindestanforderungen an die Haltung von 
Säugetieren, Entwicklung der Datenbanken 
im Veterinärbereich in Sachsen, Afrikanische 
Schweinepest

6.	Mai	2015

Großkontrollen in Schweinebetrieben, neue 
Fischarten und Haltungsformen, Brucella – 
Nachweis bei Wildschweinen, Equine infektiöse 
Anämie

11.	November	2015

25 Jahre ZV TBA Sachsen – Von der Tierkör-
perbeseitigung zum Verarbeitungsbetrieb tie-
rischer Nebenprodukte, Möglichkeiten der 
Diagnose und Bekämpfung von anzeige-

Weitere Fortbildungen 

4.	März	2014

Sachkundelehrgang Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie

Lehr- und Versuchsgut Köllitsch

23.	September	2014

Sächsischer Geflügeltag in Bennewitz: 
 Tierwohl für Pute, Henne und Broiler

22.	September	2015

Sächsischer Geflügeltag in Oschatz: aktuelle 
Fragen und Forschungsergebnisse zu Zucht, 
Haltung, Fütterung und Vermarktung von 
Gänsen und Enten 

20.	September	2016

Sächsischer Geflügeltag in Bennewitz: Haltung 
von Legehennen mit intakten Schnäbeln 

Eine Auflistung der Angebote des LfULG ist 
seit 2014 zu finden auf der Website: https://
www.smul.sachsen.de/lfulg/40960.htm

pflichtigen Tierseuchen der Honigbiene, Ent-
wicklung der Datenbanken im Veterinärbe-
reich in Sachsen, Salmonellenbekämpfung in 
Geflügelhaltungen 

11.	Mai	2016

CEV-bedingte Erkrankung der Karpfen, Da-
tenverarbeitung und Probendurchlauf in der 
Milchserologie, SiGN – Forschungsprojekt, Sach-
stand Kastenstandhaltung bei Sauen

24.	Oktober	2016

Nachweis des Hepatitis E-Virus bei Wild- und 
Hausschweinen in Sachsen, Änderungen im 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Wer ein Tier hält oder betreut, muss über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
für eine angemessene Ernährung, Pflege und 
Unterbringung des Tiers verfügen. Die Nutz-
tier-haltungsverordnung geht noch einen 
Schritt weiter. Demnach muss der Nutztier-
halter sicherstellen, dass nicht nur ausrei-
chend viele Personen für Fütterung und Pflege 
zur Verfügung stehen, sondern auch, dass die 
dafür erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten vorhanden sind, denn der Umgangs 
der betreuenden Personen mit den Tieren auf 
das Tierwohl ist sehr hoch. Das bedeutet in 
der Praxis auch, diese Personen durch geeig-
nete Fort- und Weiterbildungen zu schulen. 
Denn es liegt in der Verantwortung des Be-
triebsinhabers, für einen tierschutzgerechten 
Umgang mit den Tieren zu sorgen.

Fortbildungen

https://www.smul.sachsen.de/lfulg/40960.htm
https://www.smul.sachsen.de/lfulg/40960.htm
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Juni	2017

Cunnersdorf: Weidehaltung und Offenstall-
haltung, Haltung von Rindern mit Hörnern

Mai	2017

Dänemark: Fortbildung zur Haltung von Sauen 
in Kastenständen. 

Juni	2016

Vortrag zur Versuchstierhaltung am Max-
Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie 
und Genetik in Dresden durch den Zoologen 
Jussi Helppi

Juni	2015

Köllitsch: Führung durch die Haltungsanlagen 
des Lehr- und Versuchsgut de Sächsischen 
Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie

Juni	2014

Leipzig: Führung durch Gebäude und Außen-
anlagen des Tierheims Leipzig mit Fokus auf 
die Aufnahme von Reptilien, insbesondere 
Schlangen

Fachexkursionen
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Forschungsprojekte des LfULG hinsichtlich Tierhaltung und  
Tierschutz im Berichtszeitraum (abgeschlossene und laufende Vorhaben)

Kurzbezeichnung Beschreibung

Tierart Rind

Strategie – Gesunde Milchkuh (abgeschlossen) Überprüfung von Maßnahmen zur Verbesserung der Tiergesundheit  
in sächsischen Milchrindbeständen
•	  Verbesserung der Klauengesundheit durch vorausschauende,  

orthopädische Klauenpflege
•	  Erarbeitung und Erprobung einer Methodik zur Analyse und  

Bewertung des Hygienestatus
•	Verbesserung der Abkalbehygiene durch Abkalbung in Einzelboxen

Kälbergesundheit (Abschluss 2017) Erprobung von Hygiene- und Fütterungsmaßnahmen für  
Tränkkälber in den ersten Lebenstagen zur Vermeidung von durch 
 Kryptosporidien bedingten Durchfallerkrankungen

Enthornung von Kälbern (Abschluss 2017) Bewertung verschiedener Verfahren zur Verödung der Hornanlage  
bei Kälbern bis zur fünften Lebenswoche

Vermeidung von Gelenksirritationen (abgeschlossen) Erprobung von unterschiedlichen Liegeboxenbelägen zur Vermeidung 
von Gelenksirritationen bei Milchrindern

Mehr Milch aus sächsischem Gras und  
einheimischen Eiweißfuttermitteln (abgeschlossen)

Möglichkeiten und Grenzen einer erfolgreichen Milcherzeugung  
auf der Basis hoher Grasanteile in der Ration und bei schrittweisem 
 Verzicht auf Futtermittelimporte

TANNISIL (abgeschlossen) Optimierung der Proteinqualität von Grobfuttermittel für die Wieder-
käuerernährung durch Einsatz kondensierter Tannine als Silierzusatz.

SilaToast (2016 begonnen) Untersuchungen zur Verbesserung ernährungsphysiologischer  
Eigenschaften von Ackerbohnen und Erbsen für Milchrinder durch 
 kombinierte gärbiologische und thermische Behandlung

SAW-Tierortung (abgeschlossen) Entwicklung und Erprobung eines Tierortungssystems mit passiven 
SAW-Transpondern im Rahmen von Stallmanagementsystemen

Prophylaxe infektiöse Klauenerkrankungen (2016 begonnen) Erarbeitung von systematischen Handlungsempfehlungen zur  
Vermeidung infektiöser Klauenerkrankungen

Tierart Schwein

Verminderung von Verhaltensstörungen beim Schwein –  
Schwanzbeißen (abgeschlossen)

Evaluierung von geeigneten Maßnahmen zur Verminderung und  
Prävention von Verhaltensstörungen beim Schwein mit Erarbeitung 
 einer Checkliste als Handlungsanleitung und zur Dokumentation  
in den Betrieben

Tierwohl in der Schweinehaltung (Abschluss 2017) Im Rahmen des Projektes sollen Parameter geprüft werden, mit denen 
die Wirkung von Haltungsverfahren auf das Tierwohl bewertet werden 
kann. Die Bewertung erfolgt auf der Basis der körperlichen Unversehrt-
heit der Tiere, des Tierverhaltens sowie den erzielten biologischen  
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